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1. Anlass der Planung, Planungsziele 

Der bis dato rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Osterrönfeld 
weist im vorgesehenen Erweiterungsbereich des interkommunalen ‚Gewerbege-
bietes Walter-Zeidler-Straße‘ für das Gebiet ‚Am Kamp‘ (Stand: Neufassung, 
2001) Darstellungen auf, die mit der beabsichtigten städtebaulichen und ge-
meindlichen (Weiter-) Entwicklung nicht (mehr) vereinbar sind. Der bestehende 
Flächennutzungsplan soll aufgrund dessen dahingehend angepasst und geändert 
werden. 
 
Nach der mittlerweile vollständigen Entwicklung und Ausschöpfung des vorhan-
denen Gewerbegebietes zeigen sich auch weiterhin (aktuelle) Bedarfe. So be-
steht nicht nur die Nachfrage „von außerhalb“, auch bereits im Bestandsgebiet 
angesiedelte Betriebe wollen sich im örtlichen Zusammenhang erweitern. Auf-
grund der günstigen (zusammenhängenden) Lage mit der baulichen und nut-
zungstechnischen Vorprägung sowie der hervorragenden Verkehrsanbindung ist 
damit zu rechnen, dass auch weiterhin entsprechende Gewerbeflächen am 
Standort nachgefragt sein werden. 
 
Im Rahmen des planerischen Vorkonzepts wurden folgende Bewertungskriterien 
für die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes zusammengefasst: 

• Sinnvolle gewerbliche (Weiter-)Entwicklung der be-
stehenden Gewerbeflächen sowie Arrondierung des 
durch das Bestandsgebiet vorhandenen Siedlungs-
körpers. 

• Gute Anbindung an das örtliche und darüber regio-
nale Verkehrsnetz (B202>A210) sowie die örtliche 
Infrastruktur (Hafen Rendsburg etc.). 

• Nachfrage örtlicher Betriebe vorhanden. 
• Kein oder nur geringes Konfliktpotenzial im Umfeld 

(Exkl. Konflikt auf der Fläche durch Waldbestand). 
• Flächenverfügbarkeit sofort gegeben (in Gemeinde-

eigentum). 
 

Darüber hinaus besteht in Osterrönfeld der Bedarf zur Errichtung eines neuen 
Feuerwehrstandortes. Der bisherige wird den wachsenden Anforderungen aus 
einsatztaktischer und feuerwehrtechnischer Sicht nicht mehr gerecht und ist da-
her bereits mittelfristig nicht mehr akzeptabel. 
 
Die Bauleitplanverfahren (vorliegende 12. Änderung des Flächennutzungsplanes 
sowie parallellaufende 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10) haben daher 
die planungsrechtliche Vorbereitung und Sicherung der Erweiterung des ‚Gewer-
begebietes Walter-Zeidler-Straße‘ sowie die Integration eines neuen Feuerwehr-
standortes (mit Erweiterungspotenzial) zum Ziel. 

 
2. Lage, Größe und Nutzung 

Die Gemeinde Osterrönfeld liegt unmittelbar an der Südseite des Nord-Ostsee-
Kanals, gegenüber der Stadt Rendsburg. Sie hat ca. 5.194 Einwohner (Stand: 31. 
Dezember 2023). Sie wird von der Bundesstraße 202 durchquert und liegt west-
lich der Anschlussstelle der Bundesautobahn 7/210. Osterrönfeld befindet sich im 
Zuständigkeitsgebiet des Amtes Eiderkanal, das seinen Sitz im Ort hat. 
 
Der Geltungsbereich der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt an der 
westlichen Gemeindegrenze von Osterrönfeld im Bereich des ehemaligen Auflie-
gers zur Bundesstraße 202; unmittelbar angrenzend befindet sich westlich das 
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bestehende Gewerbegebiet ‚Walter-Zeidler-Straße‘ und beinhaltet die vorgese-
henen Erweiterungsflächen für Gewerbe und Feuerwehrstandort (s.o.). 
 
Das Plangebiet weist eine Gesamtgröße von ca. 24.236 m² (2,4 ha) auf.  

 
An das Plangebiet grenzen: 

 
• im Norden Bestandsflächen des Gewerbegebietes ‚Walter-Zeidler-Straße; 
• im Osten die ‚Dorfstraße‘ mit der dort angrenzenden Wohnbebauung; 
• im Süden die Bundesstraße 202 und 
• im Westen ebenfalls Bestandsflächen des o.g. Gewerbegebietes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Abgrenzung des Plangeltungsbereiches sowie die überplanten Grund- bzw. 
Flurstücke werden in der beiliegenden Planzeichnung dargestellt, die räumliche 
Lage im Stadtgebiet kann dem Übersichtsplan entnommen werden. Die struktu-
relle Einbindung des Plangebietes in das städtische Umfeld wird in obigem Luft-
bild dargestellt. 
 
Das Plangebiet ist vollständig unbebaut und wird, abgesehen von den vorhande-
nen Teilen der im Osten befindlichen ‚Dorfstraße‘ durch eine Wald- und Spontan-
vegetation eingenommen. Sämtliche Flächen innerhalb des Geltungsbereiches 
der Bebauungsplanänderung befinden sich im Eigentum der Gemeinde. 
 
In Abstimmung mit der Unteren Forstbehörde wird der vorhandene Waldbewuchs 
entfernt und ist gemäß den vereinbarten Bedingungen an geeigneter Stelle aus-
zugleichen (s. Umweltbericht). 

 
3. Rechtsgrundlagen und Verfahren 

3.1. Rechtliche Grundlagen 

Die Aufstellung der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Os-
terrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) erfolgt nach 
 
• dem Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom           

3. November 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 394); 

Geltungsbereich 
Plangebiet 

Gewerbegebiet 
Walter-Zeidler-Str. 

B202 

Abbildung 1 Strukturelle Lagesituation des Plangebietes, Luftbild (Google Maps) 



Begründung zur 12. Änderung des Flächennutzungsplanes 
                      der Gemeinde Osterrönfeld (Kreis Rd.-Eck.) 

 

Seite | 5  

• der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176); 

• der Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I 
S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 
1802) geändert worden ist; 

• dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 
(BGBI. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 
2024 (BGBI. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist; 

• dem Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein (LNatSchG-SH) in der 
Fassung vom 24. Februar 2010, das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom       
30. September 2024 (GVOBI. S. 734) geändert worden ist sowie 

• der Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO-SH) in der 
Fassung vom 5. Juli 2024 (GVOBl. 2024, 504), zuletzt geändert durch Artikel 
5 des Gesetzes vom 13. Dezember 2024 (GVOBI. S. 875, 928). 

 

3.2. Verfahren 

Die Aufstellung der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Os-
terrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) erfolgt auf Grundlage des formellen 
Aufstellungsbeschlusses durch die Gemeindevertretung vom 29.06.2020 und 
wird als Bauleitplan im Regelverfahren (mit Umweltbericht) durchgeführt. 

 
4. Rahmenbedingungen und planerische Vorgaben 

Nach § 1 BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen, „sobald und soweit es für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist“. Diese sind entspre-
chend § 1 Abs. 3 und 4 BauGB den „Zielen der Raumordnung“ anzupassen. 

 

4.1. Landes- und Regionalplanung 

4.1.1. Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (LEP 2010, Fortschreibung 2021) 

Die seit Dezember 2021 wirksame Fortschreibung des Landesentwicklungspla-
nes 2010 Schleswig-Holstein (LEP) ist die Grundlage der räumlichen Entwicklung 
des Landes bis zum Jahr 2036 und orientiert sich an den Leitbildern und Hand-
lungsstrategien, die von der Ministerkonferenz für Raumordnung für die räumliche 
Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland festgelegt worden sind. 
 
Das übergeordnete Leitbild des Landesentwicklungsplanes soll die Entwicklung 
für alle Teilräume Schleswig-Holsteins ermöglichen und die vorhandenen Poten-
ziale nachhaltig, umweltverträglich und zukunftsorientiert ausschöpfen, sodass al-
le Regionen gleichwertige Lebensverhältnisse bieten können. 
 
Der Landesentwicklungsplan enthält für die Gemeinde Osterrönfeld folgende 
Aussagen bzw. Festsetzungen: 

➢ Befindet sich im Stadt- und Umlandbereich im ländlichen Raum 
➢ Liegt nahe einer Landesentwicklungsachse (A7) 
➢ Liegt innerhalb des 10km-Umkreises um das Mittelzentrum Rendsburg 
➢ Wird von zwei Bundesautobahnen (A7, A210) tangiert 
➢ Wird von einer Bundesstraße (B202) gesäumt 
➢ Wird durch eine zwei- oder mehrgleisige Bahnstrecke durchquert 
➢ Liegt an einem Kanalhafen 
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Die Begründung zu den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung legt dar, die 
s.g. Stadt- und Umlandbereich im ländlichen Raum als „regionale Wirtschafts-, 
Versorgungs- und Siedlungsschwerpunkte in den ländlichen Räumen“ gestärkt 
werden und dadurch „Entwicklungsimpulse für den gesamten ländlichen Raum 
geben“ sollen. Diese Bereiche zeichnen sich durch ein herausgehobenes Ange-
bot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie durch Einpendlerüberschüsse aus 
und bieten im Vergleich zum übrigen ländlichen Raum ein größeres Angebot an 
Infrastruktur. 
 
Der Landesentwicklungsplan formuliert überdies zum Thema „Flächenvorsorge 
für Gewerbe und Industrie“ die folgenden Grundsätze und Ziele: 
 
„Alle Gemeinden können unter Beachtung ökologischer und landschaftlicher Ge-
gebenheiten eine bedarfsgerechte Flächenvorsorge für die Erweiterung ortsan-
sässiger Betriebe sowie die Ansiedlung ortsangemessener Betriebe treffen. 
 
Vor der Neuausweisung von Flächen sollen in den Gemeinden Altstandorte, 
Brachflächen und Konversionsstandorte in städtebaulich integrierter Lage genutzt 
werden. Es soll darauf geachtet werden, dass Flächen sparend gebaut wird, die 
Gewerbeflächen den Wohnbauflächen räumlich und funktional sinnvoll zugeord-
net sind und dass insbesondere exponierte Standorte qualitativ hochwertig ge-
staltet werden“ (LEP, Zif. 3.7, 1G). 

 
In der Gemeinde besteht ein Bedarf nach weiteren Gewerbeflächen, weiterhin 
handelt es sich bei den Flächen des Plangebietes um einen Konversionsstandort 
in integrierter Lage im Gemeindegebiet. Die nähere Umgebung ist bereits durch 
gewerbliche Nutzungen geprägt, so dass Synergieeffekte genutzt und immissi-
onsbedingte Nutzungskonflikte vermieden werden können. 
 
Die vorliegende Bauleitplanung entspricht somit den Zielen der Raumordnung. 
 

4.1.2. Regionalplan Schleswig-Holstein 

Der derzeit wirksame Regionalplan für den Planungsraum V leitet sich aus dem 
Landesraumordnungsplan (LROP) aus dem Jahr 1998 ab. Der Landesraumord-
nungsplan wurde im Jahr 2010 durch den Landesentwicklungsplan (LEP) abge-

Gemeinde 
Osterrönfeld 

Abbildung 2 Ausschnitt aus dem Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (2021) 
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löst (s.o.). Eine Fortentwicklung des Regionalplanes steht noch aus, so dass wei-
terhin der Regionalplan aus dem Jahr 2000 als Planungsvorgabe zu beachten ist. 
In den Aussagen, in denen der Regionalplan vom Landesentwicklungsplan ab-
weicht, gelten die Aussagen des Landesentwicklungsplanes. 
                                   
Der Regionalplan enthält für die Gemeinde Osterrönfeld folgende Aussagen bzw. 
Festsetzungen: 
 

➢ Befindet sich im Stadt- und Umlandbereich im ländlichen Raum 
➢ Liegt im Nahbereich des Mittelzentrums Rendsburg 
➢ Hat eine planerische Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungsfunktion 

als besondere Funktion einer Gemeinde ohne zentralörtliche Einstufung 
➢ Wird von zwei Bundesautobahnen (A7, A210) tangiert 
➢ Wird von einer Bundesstraße (B202) gesäumt 
➢ Wird durch eine Bahnstrecke (elektrifiziert) durchquert 
➢ Liegt nahe eines Kanalhafens (regional und überregional bedeutsam) 
➢ Wird von einem Vorranggebiet für den Naturschutz durchzogen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen der Regionalpläne sind durch die LEP-Fortschreibung aus dem 
Jahr 2021 teilweise überholt, weshalb die Regionalpläne sich derzeit in der Neu-
aufstellung befinden. Die neuen Regionalpläne sollen strategischer und umset-
zungsorientierter ausgerichtet werden als die bisherigen Pläne und insbesondere 
die regionalen Entwicklungsstrategien berücksichtigen. Schleswig-Holstein war 
bisher in fünf Planungsräume eingeteilt, für die jeweils eigene Regionalpläne auf-
gestellt werden. Die Gemeinde Osterrönfeld lag im Planungsraum III. 
 
Mit dem Inkrafttreten des Landesplanungsgesetzes vom 27. Januar 2014 wurden 
die Planungsräume in Schleswig-Holstein neu gefasst. Aus den bisherigen fünf 
Planungsräumen sind drei geworden. Die Gemeinde Osterrönfeld wird zukünftig 
im Planungsraum II liegen. Es wird davon ausgegangen, dass der neue Regio-
nalplan zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Flächennutzungsplanes be-
reits Gültigkeit besitzt. 
 
Für die Gemeinde Osterrönfeld ergeben sich aus dem 2. Entwurf des Regional-
planes 2025 für den Planungsraum II folgende Aussagen bzw. Festsetzungen: 
 

Gemeinde 
Osterrönfeld 

Abbildung 3 Ausschnitt aus dem Regionalplan (Planungsraum 3) Schleswig-Holstein (2000) 
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➢ Befindet sich im Stadt- und Umlandbereich im ländlichen Raum  
➢ Liegt im Nahbereich des Mittelzentrums Rendsburg  
➢ Wird als Überregionaler Standort für Gewerbegebiete an 

Landesentwicklungsachsen dargestellt 
➢ Wird von zwei Bundesautobahnen (A7, A210) tangiert  
➢ Wird von einer Bundesstraße (B202) gesäumt  
➢ Wird durch eine Bahnstrecke (elektrifiziert) durchquert  
➢ Liegt nahe eines Kanalhafens (regional und überregional bedeutsam) 
➢ Wird von einem Vorbehaltsgebiet für den Naturschutz durchzogen 

 
Die Begründung zum Regionalplan zeigt auf, dass innerhalb des Planungsrau-
mes Mitte u.a. die Gemeinde Osterrönfeld eine besondere planerische Wohn-
funktion und/oder eine Gewerbe- und Dienstleistungsfunktion hat. Die Gemeinde 
soll sich „aufgrund ihrer räumlichen Lage, ihrer Infrastrukturausstattung und ihrer 
Flächenpotenziale in den Bereich Wohnen und/oder Gewerbe stärker entwickeln 
als die üblichen nicht zentralörtlich eingestuften Gemeinden“. 
 
Das im Regionalplan dargestellte Gebiet mit besonderer Bedeutung für den Na-
turschutz tangiert den Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 10 bzw. der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht. Die Darstellung 
mehrerer (über)regionaler Verkehrswege in unmittelbarer Nähe des Plangebietes 
heben zudem die hohe Eignung als Standort für gewerbliche Entwicklungen her-
vor, da eine schnelle Anbindung an das Verkehrsnetz einen wichtigen Standort-
vorteil für gewerbliche Unternehmen darstellt. 
 
Aus dem Regionalplan ergeben sich darüber hinaus keine Vorgaben, die über die 
Ziele des Landesentwicklungsplanes hinausgehen. 

 

4.2. Flächennutzungsplan 

Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne „aus dem Flächennutzungsplan 
zu entwickeln“. Dabei sind gemäß § 1a BauGB auch die Inhalte des Landschafts-
planes in der Abwägung zu berücksichtigen (s.u.). 
 
Der Flächennutzungsplan für die Gemeinde Osterrönfeld stammt aus dem Jahr 
2000 und hat seither zahlreiche Änderungen erfahren. Für den Geltungsbereich 
der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes ist weiterhin die Urfassung aus 
dem Jahr 2000 relevant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 4 Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan (Stand: Urfassung, 2000) 
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In der Urfassung des Flächennutzungsplanes wird das Plangebiet in den Berei-
chen, in denen sich der ehemalige Zubringer der Bundesstraße befindet, als 
Straßenverkehrsfläche „Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraße“ 
und teilweise als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die Fläche für die 
Landwirtschaft ist in den Bereichen, in der sie an die Straßenverkehrsflächen des 
ehemaligen Autobahnzubringers angrenzt, durch die Darstellung einer Anbauver-
botszone überlagert. Der westliche Teil des Plangebietes wird als gewerbliche 
Baufläche dargestellt, die im südlichen Bereich, angrenzend an die Bundesstraße 
202, ebenfalls von einer Anbauverbotszone überlagert wird. 

 

4.3. Landschaftsplan 

Die Gemeinde Osterrönfeld besitzt einen Landschaftsplan aus dem Jahr 1998. 
Dieser besteht aus mehreren Kartendarstellungen zu unterschiedlichen natur-
schutzrelevanten Themen sowie einem Begründungstext. In der Bestandskarte 
wird das Plangebiet mit den Darstellungen der ‚Straßen und Wege‘, ‚Ruderalflä-
chen‘ sowie ‚Laubgehölzstreifen / Feldgehölze und Laubwald‘ ausgewiesen. Die 
Zielkonzeption des Landschaftsplanes übernimmt diese Darstellungen. 
 
Aufgrund der zwischenzeitlich geänderten Verhältnissen vor Ort (insbesondere 
dem Wegfall des ehem. Autobahnzubringers) wird aufgrund der anvisierten Pla-
nungsziele der vorliegenden Bauleitplanungen die Abweichung der ursprüngli-
chen Zielen des Landschaftsplanes als vereinbar angesehen. 
 

4.4. GEP Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg (4. Fortschreibung) 

Im Jahr 2003 wurde für den „Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg“ ein Ent-
wicklungsplan zur Steuerung der wohnbaulichen und gewerblichen Entwicklung 
beschlossen. An diesem Gebietsentwicklungsplan (GEP) waren 13 Gemeinden 
beteiligt. Ziel des informellen Planwerks war es, eine bedarfsgerechte Siedlungs-
entwicklung innerhalb des Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburgs sicherzu-
stellen, um eine Konkurrenz zwischen den Städten und den angrenzenden Stad-
tumlandbereichen zu vermeiden. Die Planung beschäftigt sich dabei schwer-
punktmäßig mit der wohnbaulichen Entwicklung der beteiligten Gemeinden. Die 
4. Fortschreibung der Gebietsentwicklungsplanung wurde 2023 erarbeitet und 
von den 13 Mitgliedsgemeinden beschlossen. 
 
Kapitel 4.3 der Fortschreibung behandelt auch die gewerbliche Entwicklung; hier 
wird unter anderem das interkommunale Gewerbegebiet, in dessen Bereich sich 
das Plangebiet der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes (sowie der zugrun-
deliegenden 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10) befindet, als gewerbli-
cher Entwicklungsschwerpunkt in der Region benannt. 
 
Die vorliegende Planung entspricht dem interkommunalen Vertrag zwischen der 
Gemeinde Osterrönfeld und der Stadt Rendsburg zur gewerblichen Entwicklung 
und fand bei der Fortschreibung des Gebietsentwicklungsplanes (s.o.) Berück-
sichtigung. 
 

4.5. Ortsentwicklungskonzept (Querverweis) 

Die Gemeinde Osterrönfeld besitzt ein Ortsentwicklungskonzept aus dem Jahr 
2023, welches als Strategie- und Maßnahmenplan zu den unterschiedlichen Be-
reichen der städtebaulichen Entwicklung dient. Die Erarbeitung des Ortsentwick-
lungskonzeptes erfolgte in einem bürgerorientierten Prozess und wurde geleitet 
durch eine Lenkungsgruppe aus unterschiedlichen Vertretern der Politik und Bür-
gerschaft. 
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Neben einer Stärken-Schwächen-Analyse des Gemeindegebietes – aufbauend 
auf einer Bestandsaufnahme – enthält das OEK Leitlinien für die zukünftige städ-
tebauliche Entwicklung der Gemeinde sowie Handlungsempfehlungen und Maß-
nahmen zu den Themen „Ortsbild und Wohnen“, Daseinsvorsorge und Dorfge-
meinschaft“, „Nahversorgung und Gewerbe“, „Tourismus Naherholung und Frei-
zeit“, „Verkehr und Mobilität“ und „Klima- und Naturschutz“. 
 
In Bezug auf das vorliegende Planvorhaben sind im OEK folgende relevante 
Aussagen und Handlungsempfehlungen enthalten: 
 
In Bezug auf die gewerbliche Entwicklung der Gemeinde wird eine Erweiterung 
des Gewerbegebietes „Walter-Zeitler-Straße“ inklusive der Berücksichtigung ei-
nes Neubaus der Freiwilligen Feuerwehr an diesem Standort als Handlungsemp-
fehlung für die gewerbliche Entwicklung formuliert. Weiterhin wird für den The-
menbereich „Daseinsvorsorge und Dorfgemeinschaft“ der Neubau der Freiwilli-
gen Feuerwehr als Schlüsselprojekt formuliert und folgerichtig eine Realisierung 
des neuen Feuerwehrgerätehauses im Rahmen der Gewerbegebietserweiterung 
mit Berücksichtigung zusätzlicher Flächen für potenzielle Erweiterungsmaßnah-
men angeraten. 

 

4.6. Standortprüfung Gewerbe (Querverweis) 

In Osterrönfeld besteht ein örtlicher Bedarf an Gewerbeflächen, der aufgrund feh-
lender Flächenverfügbarkeit derzeit nicht bedient werden kann. Die in der Kom-
mune bestehenden Gewerbegebiete, vorbereitet durch die Bebauungspläne Nr. 
10 (1978), Nr. 16 (1988), Nr. 27 (1999) und Nr. 31 (2006) wurden bereits voll-
ständig entwickelt. 
 
Eine bedeutende Aufgabe der kommunalen Bauleitplanung ist die Umsetzung 
übergeordneter Ziele und Vorgaben der Raumordnung. In Bezug auf die gewerb-
liche Entwicklung wird hierin die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Schleswig-
Holsteins als Wirtschaftsstandort formuliert. Osterrönfeld besitzt gemäß des Lan-
desentwicklung- und Regionalplanes eine hohe Bedeutung als Standort gewerbli-
cher Entwicklungen, da die Gemeinde aufgrund ihrer Lage und der überdurch-
schnittlich guten verkehrlichen Anbindung über zahlreiche Standortvorteile für 
gewerbliche Unternehmen verfügt. Der Berücksichtigung (über-)regionaler wirt-
schaftlicher Interessen ist im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung der Ge-
meinde ein entsprechendes Gewicht beizumessen. 
 
Um diesen Aufgaben angemessen gerecht zu werden, beabsichtigt die Gemein-
de neue Flächen zur Ansiedlung neuer bzw. der Erweiterung bestehender Unter-
nehmen auszuweisen. Vor der Einleitung von Bauleitplanverfahren an spezifi-
schen Standorten ist hierfür eine fachgutachterliche Untersuchung erfolgt, mit Hil-
fe derer bestmöglich geeignete Flächen für eine gewerbliche Entwicklung in der 
Gemeinde identifiziert worden sind. Diese Prüfung wurde 2023 durchgeführt und 
betrachtet vier Flächen im Gemeindegebiet als potenzielle Standorte für gewerb-
liche Entwicklungen anhand eines Kriterienkataloges und einer Bewertungs-
matrix, die neben kommunalen Kriterien, wie der räumlichen Lage und Anbindung 
an Gebiete ähnlicher Nutzung, naturschutzrelevanter Kriterien und der Erschlie-
ßung auch die Flächenverfügbarkeit für eine zeitnahe Realisierung des Entwick-
lungsvorhabens enthielten. 
 
Im Ergebnis weist die Fläche 1 (Plangebiet) sowohl in Bezug auf die fachlichen 
Bewertungskriterien als auch in Bezug auf die Flächenverfügbarkeit die beste 
Eignung für die Realisierung weiterer Gewerbeflächen auf. 
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4.7. Standortprüfung Feuerwehr (Querverweis) 

Die Gemeinde Osterrönfeld verfügt über eine Freiwillige Feuerwehr mit 48 aktiven 
Feuerwehrleuten, 12 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr und 5 Fahrzeugen 
(Stand: 2022/23). Der Bestandsstandort befindet sich im zentralen Bereich der 
Siedlung, nördlich der B202 in der Schulstraße 36. 
 
Im Rahmen einer Besichtigung durch die Hanseatische Unfallkasse (HFUK) wur-
den Mängel am existierenden Feuerwehrgebäude festgestellt, mit denen das 
Feuerwehrgerätehaus im aktuellen Zustand den heutigen Anforderungen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen nicht mehr entspricht. Der bestehende Standort 
inmitten der Ortslage ist zu klein, um eine notwendige Erweiterung oder einen 
Neubau zu realisieren. Um einen Standort für den Neubau zu identifizieren, mit 
dem die Anforderungen der HFUK, die Hilfefristen und eine gute Erreichbarkeit 
für die Einsatzkräfte gewährleistet werden kann, ist im Jahr 2023 eine fachgut-
achterliche Standortprüfung für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses erarbei-
te worden. Hierin sind insgesamt sechs Flächen anhand eines Kriterienkataloges 
auf ihre Eignung als zukünftiger Standort der Feuerwehr untersucht worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I

Abbildung 5 Prüfstandorte für eine Gewerbeflächenerweiterung (Standortprüfung, 2023) 

Abbildung 6 Prüfstandorte für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses (Standortprüfung, 2022) 
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m Ergebnis der Untersuchung ist jede der potenziellen Flächen für den Neubau 
der Feuerwehr mit gewissen Hemmnissen verbunden. Im Vergleich aller Flächen 
besitzen die Flächen 1 und 2 die beste Eignung bzw. die geringsten Entwick-
lungshemmnisse. Bei der Fläche 1 handelt es sich um das Plangebiet der 3. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 10 bzw. der vorliegenden 12. Änderung des 
Flächennutzungsplanes. 
 
Durch einen hier verorteten Neubau können die Anforderungen der HFUK (Han-
seatischen Feuerunfallkasse) umgesetzt und die Hilfefristen im Brandfall einge-
halten werden. Durch die integrierte Lage und die gute verkehrliche Anbindung 
des Plangebietes wird auch eine gute Erreichbarkeit für die Einsatzkräfte sicher-
gestellt. Nicht zuletzt verfügt der Standort über ausreichend Flächenkapazitäten, 
um einer potenziellen Erweiterung der Feuerwehr bereits Rechnung zu tragen. 

 
5. Planerisches Konzept 

Erweiterung Gewerbegebiet 

Im Sommer 2019 wurde die Anschlussstelle der B202 auf Höhe der Dorfstraße 
zurückgebaut. Die Gemeinde Osterrönfeld hat die freigewordenen und nicht mehr 
als Anschlussstelle benötigten Flächen des Anschlussarmes auf der Nordseite 
der B202 erworben.  
 
In Osterrönfeld besteht ein hoher Bedarf an gewerblichen Bauflächen (s.o.). Die-
ser resultiert vor allem aus der sehr guten verkehrlichen Anbindung sowie der 
unmittelbaren Nähe zum Mittelzentrum Rendsburg. Die Gemeinde besitzt auch 
entsprechend der Ziele und Vorgaben der Raumordnung eine besondere Gewer-
be- und Dienstleistungsfunktion und hat der Entwicklung gewerblicher Bauflächen 
demzufolge im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung ein besonderes Gewicht 
beizumessen. Zum aktuellen Zeitpunkt sind sämtliche gewerbliche Bauflächen im 
Gemeindegebiet in Nutzung, dennoch zeichnet sich ein weiterer Bedarf nach Flä-
chen ab. Anfragen bestehen sowohl für Neuansiedlung von Unternehmen außer-
halb der Gemeinde wie auch für die Erweiterung bereits im Gemeindegebiet an-
sässiger Betriebe. 

 

Neubau Feuerwehr 

In jüngerer Vergangenheit haben die gesetzlichen Rahmenvorschriften zur Si-
cherheit im Feuerwehrhaus (DGUV 205-008) umfangreiche Änderungen erfah-
ren, wodurch Feuerwehrgerätehäuser in Gemeinden oftmals nicht mehr dem 
Stand der heutigen Anforderungen entsprechen. Auch die Gemeinde Oster-
rönfeld ist daher durch die Hanseatische Feuerwehr Unfallkasse (HFUK) auf zahl-
reiche Mängel am bestehenden Standort in der Schulstraße hingewiesen worden. 
Hieraus hat sich der Bedarf für entsprechende Flächen ergeben, die aufgrund der 
erheblichen Mängellage am Altstandort bereits möglichst zeitnah für eine Ent-
wicklung zur Verfügung stehen müssen. 

 
6. Inhalte der Planung 

Die nachfolgenden Inhalte entsprechen dem o.a. Stand der Planung (hier: Betei-
ligungsverfahren gemäß § 3(2) und § 4(2) BauGB) und können zu einem späte-
ren Verfahrenszeitpunkt abweichen. 
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6.1. Darstellungen der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Unter Berücksichtigung der zugrundeliegenden städtebaulichen und gemeindli-
chen Zielsetzungen (s.o.) legt die 12. Änderung des Flächennutzungsplanes fol-
gende Darstellungen für das Plangebiet fest: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Um die städtebaulich beabsichtigten Hauptnutzungen „Gewerbe“ und „Feuer-
wehr“ in den überplanten Flächen zu ermöglichen und planungsrechtlich vorzube-
reiten, stellt die Flächennutzungsplanänderung für diese Bereiche, korrespondie-
rend zu den festgesetzten Flächenausweisungen der parallellaufenden 3. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 10, eine ‚Gewerbliche Baufläche‘ nach § 5 Abs. 2 
Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO sowie eine ‚Fläche für den Gemein-
bedarf‘ mit der Zweckbestimmung ‚Feuerwehr‘ gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2a BauGB 
dar. 
 
Gewerbliche Bauflächen bzw. ihr Äquivalent im Rahmen der Verbindlichen Bau-
leitplanung zeichnen sich dadurch aus, dass in ihnen gearbeitet wird; d.h. es ist 
den produzierenden und artverwandten Nutzungen vorbehalten und steht Ge-
werbebetrieben aller Art (im Rahmen der zulässigen Nutzungen, s.u.) und damit 
verschiedenartigsten betrieblichen Betätigungen offen (vgl. u.a. BVerwG, Urt. v. 
02.02.2012 – 4 C 14.10, Rn. 18). 
 
Die Fläche für den Gemeinbedarf soll für den Neubau des Feuerwehrgerätehau-
ses genutzt werden (s.o.). Der geplante Standort stellt auf Grundlage einer fach-
gutachterlichen Standortalternativenprüfung (Anlage zur parallellaufenden Be-
bauungsplanänderung) den bestmöglich geeigneten im Gemeindegebiet dar. Die 
räumliche Nähe zur geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes schafft zudem 
Synergieeffekte beider Nutzungen, insbesondere im Hinblick auf erforderliche Er-
schließungsmaßnahmen sowie nutzungsspezifisches Immissionspotenzial. 
 
Um die vorgesehenen städtebaulichen Zielsetzungen mit der geplanten Nutzung 
zu ermöglichen, setzt sowohl die vorliegende Flächennutzungsplanänderung wie 
auch die darauf basierende Bebauungsplanänderung den Bereich für den geplan-
ten Neubau sowie die notwendigen Außenbereichsflächen als ‚Flächen für den 
Gemeinbedarf‘ mit der Zweckbestimmung ‚Feuerwehr‘ fest und definiert zudem 
die ausschließliche Nutzbarkeit durch die mit einer Feuerwehr verbundenen be-
trieblichen Strukturen. 
 

Abbildung 7 Darstellung der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes 
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Die Festsetzung der Zweckbestimmung ‚Feuerwehr‘ i.V.m. dem aufgestellten 
Nutzungskatalog erfolgt zur Konkretisierung der näheren Nutzungstatbestände 
der ausgewiesenen Fläche; ohne diese wäre potenziell eine Bandbreite höchst 
unterschiedlicher Vorhaben des Gemeinbedarfs zulässig, was dem Planungsziel 
der Gemeinde zuwiderlaufen würde (vgl. u.a. OVG NRW, Urt. v. 19.06.2011 – 10 
D 131/08.NE -, juris). 
 
Ergänzend zu den planungsrechtlichen Darstellungen wird die geltende Anbau-
verbotszone der B 202 (20 m) als ‚Nachrichtliche Übernahme‘ nach § 9 Abs. 6 
BauGB i.V.m. § 9 FStrG in die Planzeichnung aufgenommen. Hiernach (§ 9 Abs. 
1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG); in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409)) dürfen Hochbauten jeder Art sowie Aufschüt-
tungen und Abgrabungen größeren Umfangs in einer Entfernung bis zu 20 m von 
der Bundesstraße 202, außerhalb der zu Erschließung der anliegenden Grund-
stücke bestimmten Teil der Ortsdurchfahrten, jeweils gemessen vom äußeren 
Rand der befestigten Fahrbahn, nicht errichtet werden. 
 
Auf die Übernahme der bereits im wirksamen Flächennutzungsplan dargestellten 
‚Dorfstraße‘ als ‚Sonstige örtliche Hauptverkehrsstraße‘ nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 
BauGB wird in der vorliegenden Änderung abgesehen. Das Plangebiet sowie die 
darin vorgesehenen Bauflächen werden über eine geplante Erschließungsstraße, 
welche als Seitenarm von der ‚Dorfstraße‘ aus hergestellt wird (vgl. 3. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 10), erschlossen, sodass Verortung, Funktion und pla-
nungsrechtliche Darstellung der Straße selbst bestehen bleiben. 

 
7. Immissionsschutz 

Im Rahmen einer durchgeführten schalltechnischen Untersuchung wurden die zu 
erwartenden schallschutzrechtlichen Auswirkungen des Vorhabens aufgezeigt 
und beurteilt. 
 
Aufgrund der zwischenzeitlich ausgearbeiteten Planung und deren Inhalte sowie 
den im Laufe des Planungsprozesses veränderten rechtlichen Anforderungen 
wird diese Untersuchung im Rahmen des weiteren Planungsprozesses aktuali-
siert und gemäß den nun vorliegenden Zielen und Festsetzungen i.V.m. den ak-
tuellen rechtlichen Rahmenbedingungen ausgearbeitet. Dies ist vor Durchführung 
der nachfolgenden öfftl. Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB zu klären und dem-
entsprechend in den Planunterlagen sowie der Begründung anzupassen. 

 
8. Ver- und Entsorgung 

Da es sich bei dem Plangebiet um unbebaute, obgleich räumlich integrierte, Flä-
chen handelt, sind Anschlüsse für Versorgung (Strom, Energie, Wasser) und Ent-
sorgung (Abwasser und Oberflächenwasser) nur in unmittelbarer Umgebung vor-
handen. Im Rahmen der künftigen Erschließungs- und Baumaßnahmen werden 
daher neue Ver- und Entsorgungsleitungen zu schaffen sein, deren Verlauf, Or-
ganisation und Dimensionierung mit den verschiedenen Leistungsträgern abge-
stimmt und entsprechend den aktuellen Regeln der Technik hergestellt werden 
müssen. 
 
Abwasser 
Die Gemeinde Osterrönfeld ist Mitglied im „Abwasserzweckverband Wirtschafts-
raum Rendsburg“. Dieser ist für die Schmutzwasserbeseitigung zuständig und 
betreibt die entsprechenden Kanäle und Pumpanlagen. 
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Das anfallende Schmutzwasser soll über Freigefällekanäle in die vorhandene 
Schmutzwasserkanalisation der nordwestlich gelegenen ‚Walter-Zeidler-Straße‘ 
geleitet werden; die Kanäle innerhalb des Plangebietes werden im geplanten 
Straßenkörper angeordnet. Zum Erreichen der Kanalisation der ‚Walter-Zeidler-
Straße‘ ist die Ausweisung eines ‚Leitungsrechts‘ (s.o.) in den zukünftigen Ge-
werbeflächen notwendig sowie in bestehenden privaten Grundstücken vorzuse-
hen. 
 
Oberflächenwasser 
Die Oberflächenwasserbeseitigung obliegt der Gemeinde Osterrönfeld. Gemäß 
EU-Wasserrahmenrichtlinie und Erlass A-RW 1 vom 01.10.2019 ist bei der Bau-
leitplanung besonderes Augenmerk auf die Ableitung von Niederschlagswasser 
zu richten und sicherzustellen, dass der natürliche Wasserhaushalt der potenziell 
natürliche Ursprungsflächen als Versickerung, Verdunstung und Abfluss in ein 
Oberflächengewässer nicht relevant verändern wird. 
 
Durch die Ergebnisse der durchgeführten Bodenuntersuchungen zeigt sich eine 
flächendeckende Versickerungsfähigkeit der Böden innerhalb des Plangebietes, 
sodass die zugrundeliegende Bebauungsplanänderung eine entsprechende Ver-
pflichtung zur Versickerung des Niederschlagswassers auf den Grundstücken 
selbst enthält. 

 
Löschwasser 
Die Löschwasserversorgung für Gewerbegebiete erfordert mindestens 96 m³/h 
für einen Zeitraum von zwei Stunden im Umkreis von 300 m. Nach der Hydran-
ten-Richtlinie sollten Hydranten so errichtet werden, dass der Abstand unterei-
nander 120 m nicht überschreitet. Hierdurch wird sichergestellt, dass von der 
Feuerwehr die Hilfefrist (= Zeitraum bis zur Einsatzbereitschaft vor Ort) eingehal-
ten werden kann. 
 
Es ist damit zu rechnen, dass im Gewerbegebiet im Brandfall kontaminiertes 
Löschwasser in großen Mengen zurückgehalten bzw. aufgenommen werden 
muss. Eine daher ggf. sinnvolle Löschwasserrückhaltung bzw. die damit verbun-
denen entsprechenden Maßnahmen innerhalb des Plangebietes sind im Rahmen 
der nachgeordneten Erschließungs- und Bauausführungsplanung zu berücksich-
tigen. 
 
Das Wasserversorgungsnetz innerhalb der Gemeinde Osterrönfeld ist auf Trink-
wasser ausgelegt. Im Notfall können jedoch die vorhandenen bzw. neu zu schaf-
fenden Hydranten – im Rahmen der jeweiligen Kapazitäten des Trinkwasserver-
sorgungsnetzes – zur Wasserentnahme für Löschwasser, unter Einhaltung des 
DVGW-Arbeitsblattes W-405, genutzt werden. Durch die für das Gebiet relevan-
ten Trinkwasserleitungen in den umliegenden Straßenräumen sowie in der neu 
geplanten Erschließungsstraße wird der Brandschutz grundsätzlich gewährleistet. 
 
Abfall (Müll) 
Die ordnungsgemäße Abfallentsorgung wird durch die AWR (Abfallwirtschaft 
Rendsburg-Eckernförde GmbH) sichergestellt. 

 
9. Altlasten 

Etwaige Altlasten sind, obgleich derzeit nicht bekannt (Stellungnahme Kreis 
Rendsburg-Eckernförde, UBB vom 20.06.2025), nicht gänzlich auszuschließen. 
Sollten daher bei den geplanten Baumaßnahmen Abfälle (z.B. Bauschutt, Haus-
müll o.ä.) aufgefunden werden oder sich sonstige Hinweise (z.B. Geruch etc.) er-
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geben, ist die zuständige Stelle der Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde zu informieren. 

 
10. Kampfmittel 

Gemäß der Anlage zur „Landesverordnung zur Abwehr von Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit durch Kampfmittel“ (Kampfmittelverordnung) in der aktuell 
gültigen Fassung gehört die Gemeinde Osterrönfeld nicht zu den Gemeinden, die 
durch Bombenabwürfe im Zweiten Weltkrieg in besonderem Maße betroffen wa-
ren (Stellungnahme des Landeskriminalamtes SH, Kampfmittelräumdienst vom 
13.05.2025). 
 
Zufallsfunde von Kampfmitteln sind, obgleich unwahrscheinlich, jedoch nicht 
gänzlich auszuschließen. Etwaige Funde sind unverzüglich der zuständigen Poli-
zeibehörde zu melden und dürfen, aufgrund der von ihnen ausgehenden Gefahr, 
nicht bewegt oder aufgenommen werden. Der Fundort ist bis zum Eintreffen der 
Polizei entsprechend zu sichern und vor Bewegungen oder Beeinträchtigungen 
zu schützen. 

 
11. Archäologischer Denkmalschutz 

Im Plangebiet bestehen keine oberirdischen Kulturdenkmale. Es befindet sich je-
doch in einem archäologischen Interessengebiet, also einem Gebiet, in dem mit 
archäologischer Substanz zu rechnen ist (Archäologie-Atlas SH; abgefragt am 
03.02.2025 sowie Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes SH vom 
02.06.2025). 
 
Gemäß § 15 DSchG gilt: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies un-
verzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehör-
de mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Ei-
gentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Ge-
wässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter 
der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung 
einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 
 
Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in 
unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder 
Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätes-
tens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. Archäologische Kultur-
denkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Verände-
rungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

 
12. Weitere Hinweise 

Einsichtnahme von Unterlagen 
Zur Planung gehörige Fachgutachten und/oder weitere ggf. vorhandene pla-
nungsrelevante Unterlagen können in der Bauverwaltung des Amtes Eiderkanal 
während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr eingesehen werden. 
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1 Einleitung 

Die Gemeinde Osterrönfeld plant die Erweiterung des an der Walter-Zeidler-Straße befindli-
chen Gewerbegebietes in östliche Richtung bis zur Dorfstraße sowie an dieser Stelle den Neu-
bau eines Feuerwehrgerätehauses.  
Zu diesem Zweck stellt die Gemeinde Osterrönfeld die 3. Änderung des B-Planes Nr. 10 auf 
und ändert den Flächennutzungsplan. Für dieses gewünschte Vorhaben stehen nach dem 
Rückbau der Bundesstraßen-Anschlussstelle u. a. Straßen- und Straßennebenflächen zur 
Verfügung, die die Bundesrepublik Deutschland als Baulastträger an die Gemeinde Oster-
rönfeld veräußert hat. Diese Flächen wurden infolge der Aufgabe der höhenfreien Anschluss-
stelle im Verlauf der B 202 nicht mehr benötigt, sind zurückgebaut und zwischenzeitlich rekul-
tiviert worden. Auf bisherigen Randflächen, die lange Zeit nicht genutzt worden sind, hat sich 
Wald entwickelt, der von dieser Maßnahme betroffen ist.  
Es bietet sich an, die freigewordenen Flächen dafür zu nutzen, benötigte Gewerbegrundstücke 
zu schaffen. Zudem besteht bei auf benachbarten Grundstücken existierenden Gewerbe-
betrieben Bedarf für eine Betriebserweiterung, wofür Fläche benötigt wird. Darüber hinaus will 
die Gemeinde Osterrönfeld das günstig gelegene Areal für den Neubau eines Feuerwehr-
gerätehauses nutzen. Zu diesem Zweck wird eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweck-
bestimmung Feuerwehr ausgewiesen.  

Weil der örtliche Flächennutzungsplan sowie der Osterrönfelder Landschaftsplan das über-
plante Gelände nicht für eine gewerbliche Nutzung vorsehen, ist die 12. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes erforderlich. Zudem muss der bestehende B-Plan Nr. 10 angepasst wer-
den; das erfolgt durch die 3. Änderung.  
Auf der gegenüberliegenden südlichen Seite der B 202 entsteht ein ausgedehntes Gewerbe-
gebiet; dabei handelt es sich um ein interkommunales Vorhaben. 

 
1.1 Lage des Plangebietes 

Das ca. 2,8 ha große Plangebiet erstreckt sich nördlich der B 202 von der Dorfstraße in west-
liche Richtung bis zu den bestehenden Gewerbegrundstücken, die über die Walter-Zeidler-
Straße erschlossen sind. Überplant werden die Flurstücke 324 und 325; vorhandene Gewer-
begrundstücke sind nicht in das Plangebiet einbezogen worden.    
Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Gelände, das aus ehemaligen Verkehrs-, Straßen-
nebenflächen sowie anderen Restflächen hervorgegangen ist. Wie aus dem Osterrönfelder 
Landschaftsplan von 1997/1998 ersichtlich ist, liegen Teile des Geländes schon lange brach 
und haben sich inzwischen großenteils zu einem waldartigen Gehölzbestand entwickelt, der 
stellenweise lückig bzw. schütter ist. Der größte Teil dieses flächigen Gehölzbestandes ist lt. 
Angaben der zuständigen unteren Forstbehörde als Waldfläche (Größe: ca. 1,86 ha) anzu-
sprechen. Folglich gelten die Schutzvorschriften des Landeswaldgesetzes.  
Der Plangeltungsbereich setzt sich zusammen aus den vorgenannten Randflächen der aufge-
gebenen Anschlussstelle, auf denen sich ein waldartiger Gehölzbestand entwickelt hat, sowie 
aus rekultivierten Fahrbahnflächen, Seitenflächen der Bundesstraße und aus dem in einem 
ehemaligen Straßenohr liegenden Areal. Die ehemaligen, inzwischen rekultivierten Fahrbahn-
flächen sowie der Bankettenbereich stellen sich aktuell als Landschaftsrasen und Ruderalflur 
dar. Der übrige relativ ausgedehnte Bereich, der als neuer Standort für die Freiwillige Feuer-
wehr Osterrönfeld und für eine gewerbliche Nutzung vorgesehen ist, ist von Waldgehölzen und 
Sukzessionsstrukturen eingenommen. 
  
1.2 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplanes 

Diese Bauleitplanung wird durchgeführt, um einen neuen Standort für die Freiwillige Feuer-
wehr und um insbesondere verkehrsgünstig an der B 202 liegenden Gewerbebetrieben eine 
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Erweiterungsmöglichkeit zu bieten. Das über den B-Plan Nr. 10 abgesicherte Gewerbegebiet 
an der Walter-Zeidler-Straße kann dadurch, dass die Gemeinde unmittelbar angrenzende Flä-
chen erworben hat, vergrößert werden. Zudem können sich andere Betriebe ansiedeln.  
Um eine optimale Erreichbarkeit aller Siedlungsbereiche und Gewerbeflächen im Gemeinde-
gebiet durch die Freiwillige Feuerwehr zu gewährleisten, erfolgt die Erschließung des neuen 
Areals aus östlicher Richtung von der Dorfstraße. 
Um eine gute Ausnutzungsmöglichkeit zu bieten, wird eine Überbaubarkeit auf den Grund-
stücken von GRZ 0,8 festgesetzt.  
Der vorhabenbedingte Gehölz- und Waldverlust wird vollständig auf externen Flächen kom-
pensiert; im Hoheitsbereich der Gemeinde Osterrönfeld haben sich trotz intensiver Suche 
keine für eine Erstaufforstung geeignete Flächen gefunden. Aus mehreren Gründen stellten 
sich z. B. im Gemeindeeigentum befindliche Flächen als nicht geeignet heraus. Der natur-
schutzrechtliche sowie artenschutzrechtliche Ausgleich werden nahe des Eingriffsgebietes auf 
einem gemeindeeigenen Flurstück an der Wehrau erbracht.  
 
1.3 Ziele des Umweltschutzes für das Plangebiet 
1.3.1 Rechtliche und planerische Bindungen 

Bei der Grünordnungsplanung und Umweltbetrachtung im Rahmen dieser gemeindlichen Bau-
leitplanung sind folgende übergeordnete Pläne zu beachten:  

- Der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein in der Fortschreibung von 2021,  
- der Regionalplan für den Planungsraum III Technologie-Region K.E.R.N. in der Fort-

schreibung von 2000, 
- das Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein von 1999,  
- der Landschaftsrahmenplan für den Kreis Rendsburg-Eckernförde und Plön sowie die 

kreisfreien Städte Kiel und Neumünster von 2000 sowie der neue Landschaftsrahmen-
plan in der Fassung von Jan. 2020. 

 
Raumordnung und Siedlungsachsenkonzept 

Die Gemeinde Osterrönfeld gehört zum Stadt- und Umlandbereich in ländlichen Räumen bei 
Rendsburg.  
 
Landesentwicklungsplan – LEP (2021) 
Der Landesentwicklungsplan 2021 (LEP) formuliert zusammengefasst die Ziele der Raumord-
nung für Schleswig-Holstein und setzt mit den räumlichen Grundsätzen und Zielen den Rah-
men, der in den fortzuschreibenden Regionalplänen weiter konkretisiert wird.  
Dieser LEP enthält für die Gemeinde Osterrönfeld die folgenden Darstellungen: 

- Die Gemeinde Osterrönfeld gehört zum Stadt- und Umlandbereich in ländlichen Räu-
men bei Rendsburg. 

- Am Nord-Ostsee-Kanal existiert in geringer Entfernung ein überregional bedeutsamer 
Hafen. 

- Die südlich von Osterrönfeld befindlichen Moorflächen (Stadtmoor, Wildes Moor) ge-
hören zu einem Vorbehaltsraum für Natur und Landschaft. 

 

Regionalplan für den Planungsraum III (Fortschreibung 2000) 

Die Regionalpläne leiten sich aus den Raumordnungsplänen auf Landesebene ab. In dem 
vorliegenden Fall ist der Regionalplan aus dem Landesraumordnungsplan (LROP 1998) ab-
geleitet, der 2010 von dem LEP abgelöst wurde. Dieser LEP liegt nun in der Fortschreibung 
von 2021 vor. 
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Im Regionalplan finden sich die nachfolgenden, das Plangebiet betreffenden Aussagen und 
Darstellungen: 

- Die Gemeinde Osterrönfeld gehört zum Stadt- und Umlandbereich in ländlichen Räu-
men bei Rendsburg. 

- Am Nord-Ostsee-Kanal existiert in geringer Entfernung ein überregional bedeutsamer 
Hafen.  

- Osterrönfeld hat eine planerische Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungsfunktion.  
- An der B 202 ist noch die vorgenannte höhenfreie Anschlussstelle verzeichnet, die 

zwischenzeitlich zurückgebaut worden ist.  
- Im Nahbereich des Plangebietes existieren keine Flächen mit Vorrangfunktionen für 

den Naturschutz.  
 
Das Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein von 1999 enthält keine das Plangebiet in 
Osterrönfeld betreffende Darstellungen. 

Landschaftsrahmenplan 

Der  Landschaftsrahmenplan aus dem Jahr 2000 für die Kreise Rendsburg-Eckernförde und 
Plön und die kreisfreien Städte Kiel und Neumünster (Planungsraum III) weist in seinen Karten 
keine relevanten Darstellungen auf. 
Der Fortschreibung des LRPL von Januar 2020 ist Folgendes zu entnehmen: 
Hauptkarte 1: keine Darstellung. 
Hauptkarte 2: im Nahbereich keine Darstellung; südlich der B 202 jenseits des entstehenden 
Gewerbeareals ist eine Knicklandschaft verzeichnet (wertvolle historische Kulturlandschaft). 
Hauptkarte 3: keine Darstellung. 

Flächennutzungsplan und Landschaftsplan 

Im geltenden Flächennutzungsplan ist die inzwischen zurückgebaute Anschlussstelle der  
B 202 noch als Verkehrsfläche verzeichnet und die mit Gehölzen begrünten Innenflächen der 
Straßenohre sind als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen.  

Das verbleibende Restgelände bis zu den westlich angrenzenden Gewerbegrundstücken ist 
bereits als Gewerbefläche dargestellt.   

Der Landschaftsplan der Gemeinde Osterrönfeld von 1997 verzeichnet in der Bestandskarte 
im betrachteten Plangebiet größere Ruderalflächen. In der Entwicklungskarte des örtlichen 
Landschaftsplanes sind diese Ruderalflächen sowie vorhandenes und geplantes Abschir-
mungsgrün entlang der B 202 und seiner Anschlussstelle ausgewiesen. Das heißt, eine Er-
weiterung des Gewerbegebietes in östliche Richtung zulasten der Ruderalflächen war damals 
noch nicht vorgesehen.     

 
1.3.2 Schutzgebiete und -objekte nach LNatSchG und BNatSchG 

Im Plangeltungsbereich existieren keine gesetzlich geschützten Biotope gem. § 30 BNatSchG 
bzw. § 21 Abs. 1 LNatSchG. Aufgrund der Flächenausdehnung sind die im Plangebiet vorhan-
denen zusammenhängenden Gehölzbestände formal als Wald anzusprechen, so dass dieses 
Areal den Schutzbestimmungen des schleswig-holsteinischen Waldgesetzes unterliegt. Eine 
Beseitigung stellt einen Eingriff dar; diese sog. Waldumwandlung erfordert die Zustimmung 
der Forstbehörde. Die Kompensation erfolgt durch die Anlage eines Ersatzwaldes, im vorlie-
genden Fall im Verhältnis 1 : 2.  
Knicks und Kleingewässer / Tümpel kommen im Plangebiet und angrenzend nicht vor.  
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An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen des gesetzlichen Arten-
schutzes gem. § 44 BNatSchG zu berücksichtigen sind. Eine Ortsbesichtigung durch einen 
Gutachter hat eine mögliche Betroffenheit von streng und besonders geschützten Arten- bzw. 
Artengruppen wie Fledermäuse, Brutvögel und Haselmaus ergeben. Es liegt ein umfassendes 
Artenschutzgutachten zu dieser Bauleitplanung vor. 
  
1.3.3 Entwicklungsziele  

Aus landschaftsplanerischer Sicht sind folgende Aspekte für die weitere Planung bedeutsam: 
Um die erweiterte Gewerbefläche sowie das neue Feuerwehrgerätehaus in das Umfeld ver-
träglich einzubinden, ist aus landschaftsplanerischer Sicht eine Eingrünung insbesondere ent-
lang des östlichen Plangebietsrandes sinnvoll und erforderlich. Eine zusätzlich mit Überhälter-
bäumen gegliederte Pflanzfläche mit abschirmender Funktion hat einen positiven Effekt auf 
das Orts- und Landschaftsbild.  
Vorhabenbedingt kommt es zu einem Verlust von ausgedehnter Gehölzfläche, die formal als 
Wald einzustufen ist. Dieser erhebliche Eingriff muss entsprechend den Maßstäben des 
schleswig-holsteinischen Landeswaldgesetzes ausgeglichen werden. Aus naturschutzfach-
licher Sicht sinnvoll wäre eine Kompensation des Gehölzverlustes durch eine ortsnahe Neu-
waldbildung, damit möglichst im Osterrönfelder Gemeindegebiet auch z. B. ein klimatischer 
Effekt erreicht wird. Leider konnte trotz intensiver Flächensuche kein Standort für einen Er-
satzwald gefunden werden, so dass der Ersatzwald extern bereitgestellt wird.  
Auf der gegenüberliegenden östlichen Seite der Dorfstraße existiert ein allgemeines Wohnge-
biet, das durch das Heranrücken der Gewerbegrundstücke und den neuen Feuerwehrstandort 
nicht gestört werden darf. Zusätzliche Lärmimmissionen sind zu vermeiden.  
Die Folgen des geplanten Siedlungsprojektes für das örtliche Klima sollen berücksichtigt wer-
den, indem im Weiteren z. B. die Reduzierung der Flächenversiegelung sowie die (teilweise) 
Begrünung von Gebäudedächern erörtert wird.  
 

 

2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen / Untersuchungs-
rahmen 

2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands 
2.1.1 Naturräumliche Gegebenheiten  
Naturräumlich liegt Osterrönfeld in der holsteinischen Vorgeest, die durch flache Landschaften 
mit dem Auftreten von Sandböden gekennzeichnet ist.  
 
2.1.2 Plangebietsbeschreibung  

Der Geltungsbereich der 3. Änderung des B-Planes Nr. 10 umfasst ein ca. 2,8 ha großes Areal.  
Hinsichtlich der Ausgangs- bzw. Bestandssituation ist nach Geländebegehungen in 2020 
und 2025 Folgendes zu konstatieren (siehe grünordnerischer Bestandsplan):  
Der Landschaftsplan der Gemeinde Osterrönfeld von 1998 weist das mit dieser 3. Änderung 
des B-Planes Nr. 10 überplante Areal bereits überwiegend als Sukzessionsfläche aus. Das 
heißt, über einen längeren Zeitraum konnten sich die Flächen weitgehend ungestört entwi-
ckeln und einen waldartigen Charakter einnehmen. Der auf der Fläche vorhandene Baum-
bestand, insbesondere die auf der größeren westlichen Teilfläche vorhandenen urig gewach-
senen Eichen dokumentieren diese Entwicklung. Die eingestreuten, den Bestand dominieren-
den tief beasteten Eichen mit Stamm-Durchmessern bis 40 – 50 cm sind ausladend und wur-
den scheinbar nie beschnitten.  
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Die 2. Änd. des B-Planes Nr. 10 setzt am äußeren Rand der Gewerbeflächen (am südlichen 
und östlichen Rand) auf der sog. Anbauverbotszone entlang der Bundesstraße ein 20 m brei-
tes langgestrecktes Eingrünungsgehölz fest. Tatsächlich ist am südlichen Rand des Plange-
bietes auf den Flächen der Anbauverbotszone keine zusammenhängende geschlossene Ab-
schirmungspflanzung vorhanden, sondern lediglich eine lockere Baumreihe aus alten Eichen.  
Auf den übrigen bisher nicht gewerblich genutzten Freiflächen haben sich durch Sukzession 
immer mehr Gehölze angesiedelt und ausgebreitet, so dass sich großflächig ein waldartiges 
Gehölz eingestellt hat, das von der unteren Forstbehörde auch formal als Wald eingestuft wird. 
An der Vegetation und den urig gewachsenen Bäumen (insbesondere Eichen) der westlichen 
Waldfläche ist zu erkennen, dass auf einem großen Teil des Geländes eine Gehölzentwicklung 
durch Sukzession stattgefunden hat; soweit erkennbar sind im westlichen Plangebietsteil keine 
oder kaum Gehölzpflanzungen durchgeführt worden. Die östliche Teilfläche innerhalb des ehe-
maligen Straßenohrs der rückgebauten Anschlussstelle war ursprünglich von Straßenflächen 
umgeben und wurde vollständig als Gehölzfläche angelegt; dort finden sich Baumarten wie 
Stieleiche (Stamm-D bis ca. 40 cm), Sandbirke, Zitterpappel, Eberesche, junge Linden, 
Schwedische Mehlbeere, als invasive Art die Spätblühende Traubenkirsche und Waldkiefer 
(Stamm-D bis ca. 40 cm). Durch Sukzession haben sich weitere Eichen und Pioniergehölze 
(wie die vorgenannte Sandbirke) eingefunden und ausgebreitet, so dass dieser Bestand recht 
dicht ist. 
Insbesondere die westliche waldartige Gehölzfläche vermittelt einen naturnahen Eindruck und 
ist von Stieleiche dominiert. Die Eiche wird begleitet von Arten wie Weißdorn, Feldahorn, 
Feldulme, Brombeere, Bergahorn und Sandbirke; diese Arten spiegeln die sandigen Boden-
verhältnisse wider. In der Krautschicht finden sich Gr. Sternmiere und Gundermann sowie Ei-
chenjungaufwuchs. Die Späte Traubenkirsche hat sich im Bestand etabliert und breitet sich 
erheblich aus. Mehrere Waldameisenhügel wurden festgestellt.  
Der Gehölzbestand weist größere Lücken auf, die von einer naturnahen Gras- und Ruderalflur 
eingenommen ist. Besondere Arten und Rote Liste Arten sind bisher nicht festgestellt worden.  
Es finden sich z. B. Königskerze, Beifuß, Honiggras, Wiesen-Sauerampfer, Gundermann, Gr. 
Sternmiere, Jakobsgreiskraut und Rainfarn; die Große Brennessel ist kaum vertreten. Die Ve-
getation lässt auf einen eher mageren Standort schließen.  
Ehemalige Fahrbahnflächen, die rekultiviert und angesät worden sind, und straßenbegleitende 
Randstreifen stellen sich aktuell wiesenartig dar. Die sandig-mageren Standortverhältnisse 
werden widergespiegelt durch Arten wie z. B. Echtes Johanniskraut, Spitzwegerich, Jakobs-
greiskraut, Vogelwicke, Feldklee, Wiesen-Sauerampfer, Rainfarn, Honiggras und Ruchgras. 
Kleinflächig ist die krautige Vegetation schütter und niedrig; dort treten Arten wie Kleines Ha-
bichtskraut, Frauenmantel, Nachtkerze, Heidekraut, Wiesenbocksbart und vereinzelt Knöll-
chen-Steinbrech auf. Als gesetzlich geschützter Trockenrasen können diese kleinflächigen 
Bestände nicht eingestuft werden. Schmetterlinge wie Aurorafalter und Bläuling wurden be-
obachtet.  
 
Im Plangebiet kommen keine gesetzlich geschützten Biotope wie Knicks und Kleingewässer 
vor. Die zusammenhängenden Gehölzflächen sind gemäß dem Landeswaldgesetz formal als 
Wald einzustufen, die Waldfläche hat lt. Auskunft der unteren Forstbehörde von November 
2023 eine Größe von 1,86 ha. Die Schutzbestimmungen des Landeswaldgesetzes sind zu 
beachten.  
Zur Bedeutung des Areals aus landschaftsplanerischer Sicht ist Folgendes festzustellen: Das 
überplante Gelände ist durch Straßen und Gewerbeflächen isoliert. Zudem bewirken Straßen-
verkehr und Gewerbenutzung eine Störung. Das überplante Areal ist mit im Umfeld vorhande-
nen Grün- und Waldflächen kaum vernetzt. Dennoch hat sich das gehölzgeprägte Areal zu 
einem naturnahen Refugium entwickelt, das z. B. deutlich sichtbar von Rehen als Einstand 
und von Hasen genutzt wird.  
Der umfangreiche Gehölzbestand bietet nicht nur Tieren einen Rückzugsraum, sondern über-
nimmt weitere wertvolle Funktionen: So werden z. B. Gewerbeflächen gut abgeschirmt und 
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das Gehölz stellt einen Puffer zu dem östlich liegenden Wohngebiet dar. Zudem hat die aus-
gedehnte Gehölzfläche eine klimatisch günstige Wirkung. 

Tiere  und Pflanzen 
Im Hinblick auf Tiere und Pflanzen ist insbesondere der westliche, überwiegend durch Suk-
zession entstandene Gehölzbestand wertbestimmend. Dieser aus einer natürlichen Entwick-
lung resultierende Waldbestand ist naturnah, weist jedoch soweit bisher erkennbar noch nicht 
besonders wertvolle Strukturen wie Baumhöhlen, Spalten etc. auf. Dennoch finden sich dort 
ältere, urig gewachsene Bäume wie Stieleichen mit Stamm-D. von ca. 40 – 50 cm. 
Andererseits ist für die Besiedlung des Plangebietes mit Tieren und Pflanzen im vorliegenden 
Fall die isolierte Lage bedeutsam, denn eine Grünvernetzung existiert an dieser Stelle nicht; 
abgesehen von einem schmalen Gehölzsaum entlang der Dorfstraße. Die B 202 ist nicht ab-
gezäunt, so dass z. B. Rehe theoretisch die vielbefahrene Straße überqueren könnten. Zu-
sammenfassend führt die beschriebene Situation dazu, dass das überplante Areal für Tier- 
und Pflanzenarten kaum erreichbar ist. Das spielt abgesehen für Vögel für viele Arten eine 
große Rolle.  
 
Artenschutzbelange 
Der artenschutzrechtliche Gutachter kommt in seinem Bericht im Hinblick auf die Ausgangs-
situation zur folgenden Einschätzung, die hier lediglich auszugsweise wiedergegeben wird:  
„Der Großteil der Flächeninanspruchnahme wird derzeit durch Wald und tws. trockene Suk-
zessionsfläche gebildet, im Osten liegt ein Wohngebiet, im Westen und Norden liegen Gewer-
begrundstücke.“ …  
Fledermäuse: 
„Da es sich bei der Flächeninanspruchnahme um eine kleinstrukturierte, mosaikartige Land-
schaft  aus Bäumen, Sträuchern, Offenland- und Waldanteilen handelt und der Geltungs-
bereich (GB)  zudem (durch eine Bundesstraße getrennt) nach Südosten an Gehölzflächen in 
Nähe der Wehrau  grenzt, bietet die Flächeninanspruchnahme sowohl interessante und viel 
genutzte Jagdgebiete  als auch Quartierspotential mit Höhlenbäumen und Gebäuden im Um-
feld.    
Potentielle Quartiere finden typische Gebäudefledermäuse wie z.B. Breitflügel- und Mücken-
fledermaus im Dachstuhl bzw. in Spalten und Ritzen an Fassaden, im Mauerwerk oder z.B. in 
Rollladenkästen der Einfamilienhäuser. Baumfledermäuse können in Höhlenbäume Quartiere 
finden.  Dies kann hier im indirekten Wirkraum gegeben sein, nicht in der Flächeninanspruch-
nahme.   
Kleinfledermäuse waren im gesamten GB in Rendsburg bei der Kartierung regelmäßig aktiv 
und  nutzten dort dichten Jungwald, Bereiche um Altbäume ebenso wie die halboffene Busch- 
und  Strauchlandschaft zur südlich angrenzenden Bundesstraße. Sie jagen dabei hauptsäch-
lich zwischen den Gehölzen und unter Baumkronen.   
Der Abendsegler fliegt in größerer Höhe in seine Jagdgebiete und wurde ebenfalls über dem  
gesamten GB und oft auf Baumwipfelhöhe nachgewiesen. Für die Breitflügelfledermaus bietet  
kleinstrukturiertes Offenland Jagdgebiet, das gerne und regelmäßig genutzt wird.“ 
Brutvögel: 
„Insgesamt besteht ein Potential für zumeist vhltm. störungstolerante, ungefährdete und häu-
fige Gehölzbrüter wie Meisen,  Grasmücken, Tauben und Drosseln sowie Brutvögel mensch-
licher Bauten wie Hausrotschwanz  und Bachstelze. Auch die Dohle und Eichelhäher sowie 
Spechtarten, aber auch die heimlichere  Waldohreule oder Sperber und Mäusebussard kön-
nen als Brutvögel im Wirkraum vorkommen.  Die jungen Bäume im Geltungsbereich bieten 
Höhlenbrütern jedoch noch keine Brutmöglichkeiten.  
Der Austernfischer kann als Brutvogel auf den größeren Gewerbehallen im Umfeld vorkom-
men  und wird hier nicht weiter betrachtet.“   
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Amphibien und Reptilien: 
„Die Flächeninanspruchnahme bietet national geschützten Arten wie Blindschleiche, Erdkröte  
und Grasfrosch geeigneten Lebensraum sowie Überwinterungshabitate. Hier wird von einer  
insgesamt mittleren Bedeutung des Wirkraums ausgegangen, da die Bundesstraße eine Bar-
riere darstellt.“   
 
Relief und Boden 
Infolge des Baus der B 202 sowie der inzwischen nicht mehr existierenden Anschlussstelle 
und der anschließenden Ansiedlung von Gewerbebetrieben wurde das natürliche Gelän-
derelief bereits deutlich überformt. Der größte Höhenunterschied zwischen der östlichen Dorf-
straße und dem Rand der westlichen Gewerbegrundstücke beträgt ca. 4 m. Die Dorfstraße 
verläuft auf einem Damm, so dass am Straßenrand höhere Böschungen ausgebildet sind.  

Demgemäß sind die ursprünglichen natürlichen Bodenverhältnisse vermutlich nur noch in Teil-
bereichen des Plangebietes vorhanden. Natürlicherweise würde im Gebiet ein durch Sand be-
stimmter Boden vorkommen. Seltene Bodentypen wie Moorboden kommen im Plangeltungs-
bereich nicht vor.  
 
Wasser 
Von einem hohen Grundwasserstand wird im überplanten Bereich nicht ausgegangen. Stillge-
wässer sowie Gräben und Fließgewässer existieren nicht im Plangebiet, es gibt jedoch am 
Gebietsrand einen Entwässerungsgraben.  
 
Luft und Klima 
In Bezug auf Luft und Klima ist der umfangreiche waldartige Gehölzbestand zu erwähnen, der 
mehrere günstige Wirkungen hat: Emissionen, die von den westlichen Gewerbegrundstücken 
ausgehen (wie z. B. Stäube) werden zumindest teilweise vom Gehölzschirm gefiltert. Die durch 
den nahen Straßenverkehr verursachten Schadstoff- und Staubemissionen werden ferngehal-
ten und gefiltert. Der subjektive Eindruck ist vermutlich, dass der Gehölzschirm darüber hinaus 
die Verkehrsgeräusche abmildert. Die beispielhaft beschriebenen positiven Wirkungen haben 
insbesondere für nahe Wohngrundstücke auf der gegenüberliegenden Seite der Dorfstraße 
einen günstigen Effekt.  
Der klimatische Effekt des umfangreichen Gehölzbestandes resultiert auch aus der höheren 
Luftfeuchtigkeit und der Abkühlung. Zudem dienen die zahlreichen Bäume und Sträucher als 
Windschutz. Das wirkt sich günstig aus auf in der Nähe befindliche Wohnnutzung.   
 
Landschaft 
Das Orts- und Landschaftsbild ist geprägt durch die überörtliche Bundesstraße 202, die eine 
Zäsur darstellt und mit erheblichen Emissionen verbunden ist. Die B 202 zerschneidet das 
Gemeindegebiet und stellt eine Lärmquelle dar. Brückenbauwerke, Schallschutzwände sowie 
die Eisenbahnhochbrücke bestimmen das Erscheinungsbild. Auf der gegenüberliegenden 
südlichen Seite der B 202 entsteht aktuell ein größeres Gewerbegebiet, das insbesondere für 
große Betriebe mit einem erheblichen Flächenbedarf und typischen ausgedehnten und hohen 
Hallen konzipiert ist. Dementsprechend wird das Orts- und Landschaftsbild auch deutlich von 
der beidseitig der B 202 stattfindenden Gewerbenutzung geprägt. 

Das entlang der B 202 vorhandene Schirm- und Begleitgrün sowie der im Plangebiet vorhan-
dene waldartige Gehölzbestand wirken sich positiv und ausgleichend auf das Orts- und Land-
schaftsbild aus; daher ist diese Waldfläche als wertvoll einzustufen.  
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Biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt wird trotz des waldartigen Baum- und Strauchbestandes als eher ge-
ring eingestuft. Das ist in der isolierten Lage begründet und in der benachbarten störenden 
Gewerbenutzung. Zudem gehen von der Dorfstraße und der B 202 vielfältige Beeinträchtigun-
gen aus, die die biologische Vielfalt einschränken. Das auf der gegenüberliegenden südlichen 
Seite der B 202 entstehende ausgedehnte Gewerbegebiet dürfte sich zusätzlich negativ aus-
wirken.  
  
Erhaltungsziele und Schutzzweck von FFH- und Vogelschutzgebieten 
In unmittelbarer Nähe des PG existieren keine vorhandenen oder geplanten Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung nach Art. 4 Abs. 2 FFH-Richtlinie oder Europäische Vogelschutz-
gebiete.  
 
Mensch, Gesundheit, Bevölkerung 
Als eine empfindliche und schutzbedürftige Nutzung ist das Wohngebiet an der Wilhelm-Hartz-
Straße auf der gegenüberliegenden östlichen Seite der Dorfstraße einzustufen. Dieses Wohn-
gebiet ist zwar durch die auf einem Damm verlaufende Dorfstraße abgeschirmt; dennoch ist 
das Wohngebiet ausgesprochen schutzbedürftig.  

Ansonsten ist das überplante Areal deutlich vorbelastet durch die Lage direkt neben der B 202 
und infolge der verkehrsbedingten Immissionen in Form von Lärm und Schadstoffen. Das 
westlich anschließende Gewerbegebiet stellt eine weitere Vorbelastung dar.  
 
Kulturgüter, sonstige Sachgüter 
Es sind keine Objekte/Bereiche mit Bedeutung aus archäologisch-denkmalpflegerischer Sicht 
bekannt. Das Plangebiet liegt in einem archäologischen Interessensgebiet, so dass eine Un-
tersuchung durch das zuständige Archäologische Landesamt möglich wäre.  
Aus einer schon lange zurückliegenden Verkoppelung hervorgegangene Knicks existieren 
nicht im Gebiet. 
 
Vorbelastung durch Emissionen, Abfällen und Abwässern 
In diesem Zusammenhang sind die unmittelbar vorbeiführende B 202 mit den verkehrsbeding-
ten Emissionen sowie die nahen Gewerbegrundstücke zu nennen. Das auf der südlichen Seite 
der B 202 entstehende ausgedehnte Gewerbeareal wirkt sich ebenfalls auf die Umgebung 
aus.  
 
Nutzung erneuerbarer Energie 
Aktuell spielt die Nutzung von Energie aus regenerativen Quellen keine Rolle.  
 
Wechselwirkungen / Wechselbeziehungen 
Aufgrund der isolierten Lage sind Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen mit im Umfeld 
vorhandenen Grün- und Biotopstrukturen kaum vorhanden. Über einen Gehölzsaum entlang 
der Dorfstraße gibt es eine schmale Grünvernetzung. Der mit Ruderalflächen verwobene wald-
artige Gehölzbestand stellt eine inselartige Grünstruktur dar, in der jedoch Wechselwirkungen 
und Wechselbeziehungen festzustellen sind: Zum Beispiel finden an Gehölzen gebundene 
Vogelarten Nistmöglichkeiten in den Bäumen und Sträuchern; gleichzeitig finden diese Vögel 
im Gebiet Nahrung. Vermutlich werden Vogelarten im Gebiet vorkommen, die dort nisten, zur 
Nahrungssuche jedoch nahe landwirtschaftliche Flächen nutzen.  
 
 
 
 



GEMEINDE OSTERRÖNFELD: 3. ÄNDERUNG B-PLAN NR. 10  UMWELTBERICHT 

FREIRAUM- UND LANDSCHAFTSPLANUNG  MATTHIESEN  •  SCHLEGEL 9

 
2.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustands 
2.2.1 Entwicklungsprognose des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Pla-
  nung 
Ein Verzicht auf die Ausweisung und Erschließung weiterer Gewerbegrundstücke sowie auf 
den Bau des Feuerwehrgerätehauses würde bewirken, dass sich das waldartige Gehölz weiter 
ausbreitet und sich längerfristig auch die rekultivierten Straßenflächen bei Ausbleiben einer 
regelmäßigen Flächenpflege bewalden würden. Der jetzt schon vorhandene Wald würde struk-
turreicher werden, weil infolge des höheren Alters Habitatstrukturen wie z. B. Höhlen und Spal-
ten auftreten können. Seltene und anspruchsvollere Tierarten dürften sich jedoch nicht ansie-
deln, weil das Areal zu klein und zu gestört ist. Zudem wirkt sich die isolierte Lage ungünstig 
aus.  
Eine andere Siedlungsnutzung in Form z. B. eines allgemeinen Wohngebietes ist wegen der 
Störwirkung der nahen B 202 und der benachbarten Gewerbebetriebe ausgeschlossen.  
 
2.2.2  Entwicklungsprognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

 
Mensch, menschliche Gesundheit (Unfälle, Katastrophen), Bevölkerung, kulturelles 
Erbe 
Unter der Voraussetzung, dass das nahe, östlich der Dorfstraße befindliche Wohngebiet nicht 
weiter gestört wird und alle erforderlichen Lärmschutzvorkehrungen getroffen werden, kommt 
es nach derzeitigem Kenntnisstand zu keiner (besonderen) Betroffenheit von Menschen und 
menschliche Gesundheit. In einem aktuellen schalltechnischen Gutachten ist dieser Sachver-
halt aufzuklären. Die in einem derartigen Gutachten definierten Vorkehrungen zur Vermeidung 
von Störungen sind zu beachten und im B-Plan verbindlich festzulegen. 
Die im Plangebiet beabsichtigte Ansiedlung des Gerätehauses der freiwilligen Feuerwehr 
Osterrönfeld dürfte zu einer Beunruhigung der Umgebung beitragen; ansonsten ist dieser 
Standort wegen der guten verkehrlichen Anbindung für die Feuerwehr als günstig einzustufen.  
Für die Wohngrundstücke an der Wilhelm-Hartz-Straße östlich des Plangebietes verändern 
sich die Situation und das Wohnumfeld insofern, als dass das waldartige Gehölz verlorengeht 
und das Gewerbegebiet dichter heranrückt. Vermutlich ist diese Folge weniger gravierend, 
weil die auf einem Damm verlaufende Dorfstraße ausreichend abschirmt. Durch eine am öst-
lichen Plangebietsrand vorgesehene Gehölzpflanzung wird zu einer weiteren Abschirmung 
beigetragen.  
Für Erholungsuchende haben das Plangebiet und sein Umfeld keine Bedeutung, so dass in 
diesem Zusammenhang keine Störung zu erwarten ist.  
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass sich die vorhabenbedingten Folgen für das Orts- und 
Landschaftsbild unmittelbar auf die Bevölkerung und die Bewohner in der Nähe liegender 
Grundstücke auswirkt. Aus diesem Grund ist eine Gebietseingrünung insbesondere in östliche 
Richtung erforderlich.  
Negative Folgen für das kulturelle Erbe werden zum aktuellen Zeitpunkt nicht erwartet; weil 
das überplante Areal jedoch in einem archäologischen Interessensgebiet liegt, ist eine Unter-
suchung durch das zuständige Archäologische Landesamt zu erwarten.  
 
Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Schutzgebiete, Erhaltungsziele und Schutz-
zweck von Natura 2000-Gebieten, geschützte Arten und Lebensräume gem. FFH- und 
Vogelschutz-Richtlinie  
Es kommt zu einem Verlust einer ca. 1,86 ha großen Waldfläche aus überwiegend Laubbäu-
men; das stellt einen erheblichen Eingriff dar. Weil es sich nicht um einen alten strukturreichen 
Wald handelt und der Gehölzkomplex isoliert liegt, dürften die Folgen für Tiere und Pflanzen 
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erheblich, jedoch nicht gravierend sein. Jedoch muss in doppelter Flächengröße ein Ersatz-
wald geschaffen werden, um diesen erheblichen Eingriff zu kompensieren. Das ist wegen des 
Fehlens dafür geeigneter und zur Verfügung stehender Flächen bedauerlicherweise nicht im 
Hoheitsbereich der Gemeinde Osterrönfeld möglich, so dass diese Ersatzaufforstung an an-
derer Stelle im Bereich der Geest stattfindet bzw. auf ein geeignetes Ökokonto zurückgegriffen 
wird.  
Die aus Gründen des Artenschutzrechtes erforderlichen Vorkehrungen und Ausgleichsmaß-
nahmen werden im Rahmen dieser Bauleitplanung berücksichtigt. Genauere Angaben enthält 
ein zu dieser Bauleitplanung ausgearbeitetes Artenschutzgutachten, auf das verwiesen wird. 
 
Eine vorhabenbezogene erhebliche Störung der biologischen Vielfalt wird nicht erwartet und 
in geschützte Landschaftselemente sowie Schutzgebiete wird nicht eingegriffen. Dem Schutz 
des Landeswaldgesetzes unterliegender Wald wird beseitigt; dafür wird an anderer Stelle ein 
Ersatzwald in doppelter Größe begründet.  
Es kommt vorhabenbedingt zu keiner deutlichen Beanspruchung bzw. Zerschneidung von für 
den Biotopverbund wertvollen Flächen.   
 
FFH- und EU-Vogelschutzgebiete kommen in unmittelbarer Plangebietsnähe nicht vor, sodass 
entsprechende Störungen nicht eintreten werden.  
 
Artenschutzbelange 
Dem zu dieser Bauleitplanung vorliegenden artenschutzrechtlichen Gutachten kann zu den 
Auswirkungen des Bauvorhabens Folgendes auszugsweise entnommen werden:  
Artenschutzrechtliche Bewertung: 
„Die Fläche stellt einen westlichen Teil der hier nach Osten weitgehend zusammenhängenden  
Wald- und Gebüschlandschaft aus hier heimischen Laubholzarten in Verbindung mit dem  
Wehrautal dar (s. Abb. 6 und 7 im Artenschutzgutachten). Weiterhin ergänzen trockenere Grä-
ser- und Kräuterfluren die  Gehölze. Aus diesem Zusammenhang ergibt sich eine pot. höhere 
faunistische Bedeutung für  verschiedene Artengruppen, die sich in dem Vorkommen von ge-
fährdeten Fledermausarten,  einer vielfältigen Brutvogelgemeinschaft und Insektenarten 
widerspiegelt. Die offenen und  halboffenen Bereiche sind als Nahrungsflächen von Bedeutung 
z.B. für die Insektenwelt, die  hier ebenfalls gefährdete Arten aufweist.   
Der kleinräumige Verbund aus älterem Wald- und Einzelbaumbestand, dichtem Jungwald, 
lockeren Büschen und Sträuchern sowie artenreichen Offenlandbereichen mit diversen und  
ganzjährigen Blühaspekten auf verschiedenen Ebenen in unmittelbarer Nähe zu größeren tro-
ckenen Wald- und feuchten Niederungsbereichen des Wehrautals sowie Gewässern stellt in  
der heutigen großflächig eingeteilten Landschaft einen selten gewordenen Lebensraum dar,  
von dem zahlreiche Arten profitieren.   
Die Wirkungen gehen von der Flächeninanspruchnahme durch Überbauen aus, aber wirken  
auch in die benachbarten Waldflächen, die durch Lärm, Licht, Bewegungen gestört werden. 
Lebensraumverlust und eine Störung von Waldflächen sind zu kompensieren.  d.h. für den  
Eingriff ist an anderer Stelle, möglichst im räumlichen Zusammenhang, d. h. hier im Anschluss  
an Waldflächen gemäß Abb. 6 und 7 eine Fläche als trocken magere Waldfläche mit Stauden- 
fluren herzustellen. Die erforderliche Flächenqualität und Entwicklungszeit ergibt sich aus den  
hier zu kompensierenden Arten sowohl mit Schutz nach § 44 BNatSchG (Artenschutz) als  
auch mit Schutz über die Eingriffsregelung (§ 17 BNatSchG) für das Schutzgut Fauna.“  
 
Zusammenfassende Einschätzung:  
„Durch die Planung im Bebauungsplan 10 – 3. Änderung der Gemeinde Osterrönfeld entsteht  
artenschutzrechtlicher Regelungs- und Handlungsbedarf, der in den vorangehenden Kapiteln  
(des eigenständigen Artenschutzgutachtens) hergeleitet und dargelegt wurde.   
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Betroffene Artengruppen nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sind Fledermäuse und der  
Kammmolch und Vögel im Sinne der Vogelschutz-Richtlinie. Für diese Arten kann eine Kom-
pensation zusammen umgesetzt werden und sollte im Verlauf der Gehölz- und Biotopver-
netzung an der Wehrau erfolgen. Es ist eine Bauzeitenregelung erforderlich, um Tötung von  
Tieren zu vermeiden. Für den Kammmolch wird zudem ein Amphibienzaun nötig, um Wande-
rungen in die Baustelle zu vermeiden.   
Unter Einhaltung der in Kapitel 6 und 7 näher beschriebenen Maßnahmen stehen dem Vor-
haben aus artenschutzrechtlicher Sicht keine weiteren Bedenken gegenüber.   
Eine artenschutzrechtliche Ausnahme wird nicht erforderlich.“  
 
 
Folgende artenschutzrechtliche Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
sind umzusetzen: 
 
Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-01  
Fällarbeiten an Bäumen > 20 cm Stammdurchmesser erfolgen nur im Zeitraum 1. Dezember 
bis Ende Februar.  
 
Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-02  
Für den B-Plan ist ein Beleuchtungskonzept vorzusehen.   
1. Bei der Auswahl des Leuchtmittels sind LED mit Farbtemperaturen von maximal  2700 Kel-
vin, bestenfalls max. 2400 Kelvin zu verwenden. Zudem dürfen die Leuchtmittel keine hohen 
Blaulichtanteile abstrahlen und kein ultraviolettes Licht abgeben.  Gegebenenfalls sind Filter 
zu verwenden. Die genannten Eigenschaften treffen z.B.  auf schmalbandige Amber-LED, 
warmweiße LED oder Natriumdampf-Nieder- und - Hochdrucklampen zu.  
 
2. Eine Abstrahlung in angrenzende Bereiche sowie in den oberen Halbraum ist durch  Blen-
den zu verhindern. Die Anstrahlung erfolgt also nur von oben nach unten und  soll nur das zu 
beleuchtende Objekt treffen. Abstrahlungen auf Gehölzstrukturen  sind auszuschließen.  
 
3. Es sind staubdichte Leuchtengehäuse mit einer Oberflächentemperatur von max.  60° C zu 
verwenden.  
 
4. Die Beleuchtung ist auf die Dauer der tatsächlichen Nutzung zu beschränken. Über  Be-
wegungssensoren, Zeitschaltuhr oder Dimmung kann eine bedarfsgerechte Beleuchtung 
sichergestellt werden.  
 
Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-03 Amphibienzaun:  
Da die Art sowohl im Sommer als auch im Winter vorkommen kann, entsteht Regelungs- 
bedarf: Bei Beachtung der Bauzeitenregelung Gehölze (Beachtung der Gehölzfällfristen  und 
Bauzeitenregelung Brutvögel AV-05) ist zur Vermeidung von Wanderung von Tieren  in die 
Baustelle ein Amphibienzaun aufzustellen. Dies erfolgt im Zeitraum März/April,  wenn die Tiere 
an anderer Stelle im Laichgewässer sind. Der Zaun ist nach Südost übersteigbar herzustellen.  
 
Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-04 Bauzeitenregelung Brutvögel:  
Tötungen von Vögeln können vermieden werden, indem sämtliche Eingriffe (Baumfällungen, 
Rodungen, Arbeiten zur Baufeldfreimachung, Abschieben und Abgraben von Boden  und 
sonstige Vegetationsbeseitigungen sowie der Abtransport von Holz, Schnittgut etc.  sowie spä-
tere Bauarbeiten) außerhalb der Brutperiode stattfinden und nur zwischen dem  1. Oktober 
und dem letzten Februartag erfolgen. Maßnahmen zum Schutz von Kammmolch und Fleder-
mäusen sind ergänzend zu beachten.  
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Alternativ:  
Der Baubeginn muss vor dem 1. März stattfinden und kontinuierlich fortgeführt werden.  Sollte 
der Baubeginn innerhalb der Brut- und Setzzeit liegen, sind Vergrämungsmaßnahmen für Bo-
denbrüter (Vegetation rasenartig kurz mähen und halten) durch eine fachlich  kundige Person 
vorzunehmen. Diese sind außerhalb der Brut- und Setzzeit zu errichten und bis zum Baube-
ginn vollumfänglich funktionsfähig gehalten werden. Kommt es zu einer Bauzeitunterbrechung 
von mehr als 5 Tagen, sind die Maßnahmen wieder zu errichten.  
 
Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme AA-01 Nahrungsfläche Fledermäuse, Kamm-
molch-Landlebensraum, Lebensraum Vögel  Kompensation der Fläche im Größenverhältnis  
1 : 1  Entwicklungsziel: überwiegend Laubgehölze, anteilig auch magere Staudenflur  
Lage, räumlicher Zusammenhang: Die betroffenen Arten, wie der Kammmolch, sind tws.  ge-
fährdet, so dass ein räumlicher Zusammenhang i.S. einer CEF-Maßnahme zu prüfen  ist. 
Gleichzeitig ist die Lebensstätte nicht mit den zentralen Funktionsteilen, wie Wochenstuben 
oder Laichgewässer betroffen, sondern eher „randlich“ als Nahrungsraum oder  Landlebens-
raum. Es wird daher vorgesehen, die Kompensation in einem weiteren räumlichen Zusam-
menhang, hier im Verlauf der Wehrau, umzusetzen. Eine Abstimmung mit  dem Wasser- und 
Bodenverband wird empfohlen.  
Zeitliche Umsetzung: Die Maßnahme wäre als CEF-Maßnahme vorgezogen vor dem Eingriff 
funktionstüchtig herzustellen. Da hier keine funktionalen Anteile (s. o.) betroffen sind,  ist die 
Umsetzung der Maßnahme zusammen mit dem Eingriff möglich.  
 
Mit der Umsetzung von Biotop gestaltenden Maßnahmen zugunsten von Fledermäusen 
und Brutvögeln auf dem gemeindeeigenen und ortsnahen, 24.728 m² großen Flurstück 
83 der Flur 7,  Gemarkung Osterrönfeld in der Wehrau-Niederung wird der geforderte 
Ausgleich realisiert (siehe spezielle Kartendarstellung).  
 
 
Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme AA-02 Ersatzquartier Waldkauz:  
Da Waldkäuze selber keine Nester bauen, sondern ihre Jungen in größeren Baumhöhlen  
großziehen, die im entsprechenden räumlichen Zusammenhang womöglich nicht vorhanden 
bzw. nicht unbesetzt durch z.B. andere Arten sind, wird ein Waldkauz-Nistkasten in  geeigneter 
Lage an verbleibenden Gehölzen oder im Umfeld der Ausgleichsmaßnahme  AA-01 ange-
bracht.   
 
 
Fläche  
Die Schaffung zusätzlicher Gewerbegrundstücke sowie der Bau eines Feuerwehrgerätehau-
ses sind mit einem Flächenverlust und intensiver Bodenversiegelung verbunden. Infolge die-
ser Bauleitplanung kommt es zu einer Beanspruchung eines von mehreren Straßen und Ge-
werbegrundstücken umschlossenen Areals, das ursprünglich teilweise als Straße genutzt wor-
den ist, heute jedoch zurückgebaut und rekultiviert ist. Das heißt, es handelt sich um eine 
deutlich vorbelastete Fläche, auf der sich jedoch durch langjährige Sukzession ein Wald ein-
stellen konnte. Daher sind im Wesentlichen eine insgesamt ca. 1,86 ha große Gehölzfläche, 
eine ca. 0,21 ha große Ruderalfläche und eine inzwischen rekultivierte Straßenfahrbahn mit 
Nebenflächen vom Vorhaben betroffen.  
 
Relief und Boden 
Aufgrund der im Plangebiet festzustellenden deutlichen Geländehöhenunterschiede und meh-
rere Meter hohen Böschungen erfordert die mit dem B-Plan ermöglichte Bebauung eine ver-
mutlich aufwändige Geländeeinebnung. Das heißt, es müssen größere Bodenmassen bewegt 
werden. Vermutlich werden Geländehöhen abgefangen werden müssen z. B. mit Winkelstütz-
wänden; diese sollten unbedingt begrünt werden. 
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Ansonsten ist das Bauvorhaben mit einem Eingriff in den Boden und in den Wasserhaushalt 
verbunden; aufgrund der zukünftigen Nutzung als Gewerbegebiet und als Standort für die Frei-
willige Feuerwehr der Gemeinde Osterrönfeld kommt es zu einer umfangreichen Bodenbean-
spruchung und -versiegelung.  
Der überbaubare Grundstücksteil wird bei 80 % (GRZ 0,8) liegen. Dementsprechend werden 
im betroffenen Bereich zukünftig kaum offene Fläche sowie Grünfläche zurückbleiben. In Ge-
werbegebieten sind ausgedehnte Hallen und andere Gebäude sowie größere Stellplatzan-
lagen und Lagerflächen die Regel.  
 
Wasser 
Beeinträchtigungen des Bodens durch umfangreiche Versiegelung, Überbauung und Verdich-
tung haben regelmäßig auch Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, weil das Regenwasser 
nicht mehr in den unversiegelten Boden versickern kann. In der Regel wird das Oberflächen-
wasser auf den befestigten Flächen und den Gebäuden aufgefangen und in das Regenwas-
serkanalnetz abgeführt. Es kommt zu einer deutlich geringeren Grundwasserneubildung im 
betroffenen Gebiet.  
Die Bodenverdichtung wirkt sich ebenfalls auf die Versickerungsfähigkeit, auf die im Boden 
verfügbare Wassermenge und den Bodenlufthaushalt ungünstig aus. Durch diese Eingriffe 
kann der Boden seine vielfältigen Funktionen nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt erfüllen.  
 
Luft (mit Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit) 
Die Vergrößerung des Gewerbegebietes in östliche Richtung sowie der Bau des Feuerwehr-
gerätehauses erfolgen überwiegend zulasten von älterer Gehölzfläche. Der sich bisher günstig 
auf in der Nähe befindliche Wohngrundstücke auswirkende Baum- und Strauchbestand mit 
Funktionen wie Filterwirkung, Erhöhung der Luftfeuchte und Windschutz geht weitgehend ver-
loren. Der grüne Puffer zwischen Gewerbenutzung und östlicher Wohnbebauung wird deutlich 
verringert. Ob und in welchem Ausmaß die Luftqualität infolgedessen abnimmt, ist schwer ab-
zuschätzen; angesichts der im Umfeld existierenden Vorbelastung dürfte sich die Situation für 
Randgrundstücke des Wohngebietes an der Wilhelm-Hartz-Straße verschlechtern.  
 
Klima, Klimawandel 
Gravierende Auswirkungen werden nicht erwartet, jedoch bewirken die Gewerbe-Bebauung 
und die Schaffung eines neuen Feuerwehrstandortes sowie die intensive Flächenversiegelung 
und der ca. 1,86 ha große Waldverlust Veränderungen im Bereich des Kleinklimas. In unmit-
telbarer Nähe wird sich die Gewerbebebauung insbesondere bei heißem Wetter kleinklima-
tisch bemerkbar machen. Die positiven Effekte des ausgedehnten Gehölzbestandes auf die 
örtlichen klimatischen Verhältnisse und auf die östliche Wohnnutzung werden weitgehend ver-
loren gehen, denn versiegelte und bebaute Flächen heizen sich im Vergleich mit landwirt-
schaftlichen Flächen stärker auf und verursachen im Umfeld einen Temperaturanstieg. Fehlen 
z. B. begrünte Dächer, kann die Aufheizung erheblich sein.  
Inwieweit die zusätzliche Flächenversiegelung sich im Hinblick auf den Klimawandel fördernd 
auswirkt, ist unklar. Wahrscheinlich leistet auch dieses Bauprojekt dem Klimawandel Vor-
schub. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden sich keine Betriebe ansiedeln, die klima-
schädliche Immissionen verursachen und auf diese Weise den Klimawandel fördern. Die Ge-
meinde wird voraussichtlich die Grundstücksvergabe regeln und kann dementsprechend stö-
rende Betriebe ausschließen. 
 
Landschaft 
Grünvolumen mit mehreren günstigen Funktionen für die nahe Wohnnutzung sowie für das 
Orts- und Landschaftsbild wird für das angestrebte Siedlungsvorhaben beseitigt. Dieses Grün 
wirkt aktuell wie ein Puffer und mildert die Störungen infolge von bestehenden Gewerbegrund-
stücken und der stark befahrenen B 202 ab.  
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Für die im östlichen Umfeld vorhandenen Wohngrundstücke wird sich das räumliche Erschei-
nungsbild wegen des Verlustes dieses ausgedehnten Gehölzbestandes verändern; daher ist 
eine randliche Eingrünungspflanzung unbedingt erforderlich.  
 
Kultur- und sonstige Sachgüter 
Kultur- und sonstige Sachgüter sind vom Vorhaben vermutlich nicht betroffen; wegen des ar-
chäologischen Interessensgebietes wird es höchstwahrscheinlich zu einer Untersuchung 
durch das zuständige archäologische Landesamt kommen.  
 

BERÜCKSICHTIGUNG DER BELANGE NACH § 1 (6) NR. 7 E-I UND § 1 BAUGB 
 
Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwäs-
sern 
Diese Aspekte werden soweit möglich im B-Plan durch entsprechende Festsetzungen verbind-
lich geregelt. Die ordnungsgemäße Ver- und Entsorgung ist gewährleistet.  
Damit es u. a. zu keinen Konflikten zwischen der Wohnnutzung auf in der Nähe liegenden 
Grundstücken und den Gewerbebetrieben bzw. dem neuen Feuerwehrgerätehaus kommt, 
werden die sich aus dem Schallgutachten ergebenden Schutzvorkehrungen verbindlich im B-
Plan geregelt und entsprechend umgesetzt. Vorkehrungen für das gesunde Arbeiten im neuen 
Gewerbegebiet werden ebenfalls umgesetzt. Lärmschutzwände und -wälle werden nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich.  

Altlasten 
In diesem Zusammenhang liegen keine Erkenntnisse vor.  
 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie  
Diese Aspekte werden soweit möglich und für das erweiterte Gewerbegebiet sowie den neuen 
Feuerwehrstandort sinnvoll im B-Plan durch entsprechende Festsetzungen geregelt. 
 
Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen (insbesondere des 
Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts) 
Der schon ältere Osterrönfelder Landschaftsplan stellt diese Erweiterungsfläche für das be-
stehende Gewerbegebiet noch nicht dar. Dieser Aspekt muss bei einer ohnehin erforderlichen 
Fortschreibung der Landschaftsplanes berücksichtigt werden. Ansonsten enthält der L-Plan 
keine Darstellungen, die dem Vorhaben grundsätzlich entgegenstehen; wertvolle Landschafts-
strukturen und Biotope sind im L-Plan nicht verzeichnet. In der mit diesem Umweltbericht be-
trachteten Planung ist soweit wie möglich eine Eingrünungspflanzung festgesetzt, womit einer 
Forderung des örtlichen Landschaftsplanes Rechnung getragen wird.  
 
Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 
Dieser Aspekt findet im Planungsverfahren in vollem gesetzlich geforderten Umfang Berück-
sichtigung. Um den umfangreichen Gehölz- bzw. Waldverlust zu kompensieren, wird ein an-
gemessener Ausgleich in doppelter Flächengröße erbracht; weil jedoch dafür im Osterrönfel-
der Gemeindegebiet kein Standort gefunden werden konnte, erfolgt der Waldersatz extern. 
Die dazu erforderliche Neubegründung eines Laubwaldes wirkt sich mittelfristig auch günstig 
auf die Luftqualität aus, jedoch nicht in der vom Vorhaben betroffenen Gemeinde. Am Ein-
griffsort können keine umfangreicheren Gehölzpflanzungen durchgeführt werden, die an Ort 
und Stelle für eine gute Luftqualität sorgen. Dort verbleibt dementsprechend ein Defizit.  
Nach aktuellem Kenntnisstand werden sich keine Betriebe ansiedeln, die sich besonders ne-
gativ auf die Luftqualität auswirken werden.  
 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach § 1 (6) 
Nr. 7 a-d BauGB  
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Die oben beispielhaft beschriebenen Wechselwirkungen / -beziehungen gehen aufgrund der 
Flächenbeanspruchung und Bodenversiegelung (Gewerbefläche und Gemeinbedarfsfläche 
mit einer GRZ von 0,80) verloren. Wegen der isolierten Lage des beanspruchten Areals halten 
sich die Folgen in Grenzen, es kommt jedoch zu einem umfangreichen Gehölzverlust. Die sog. 
Waldumwandlung kann wegen des Fehlens einer geeigneten Fläche nicht in der Gemeinde 
Osterrönfeld ausgeglichen werden.  
Innerhalb des Gewerbeareals bzw. im Bereich des neuen Feuerwehrstandortes übernehmen 
die überbauten oder befestigten Flächen zukünftig keine Funktionen mehr für die Schutzgüter 
wie Boden, Wasser, Tiere und Pflanzen, so dass folglich auch keine Wechselbeziehungen 
mehr bestehen werden. In diesem Zusammenhang ist jedoch festzuhalten, dass die Wechsel-
wirkungen im Plangebiet aufgrund der aktuell bestehenden und von außen wirkenden Störun-
gen eingeschränkt sind. 
 
BERÜCKSICHTIGUNG WEITERER BELANGE 
Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 
Auf der gegenüberliegenden südlichen Seite der B 202 entsteht aktuell ein ausgedehntes in-
terkommunales Gewerbegebiet, so dass zukünftig dieser nahe der B 202 befindliche Gebiets-
teil der Gemeinde Osterrönfeld stark durch die Gewerbenutzung geprägt sein wird. Dement-
sprechend gibt es eine kumulierende Wirkung dieser Bauprojekte, weil eine unmittelbare Nähe 
gegeben ist. Das ist insbesondere für nahe Wohngrundstücke relevant, weil sich ihr Umfeld 
deutlich verändert. Zudem haben diese Gewerbegebietserschließungen erhebliche Folgen für 
das Orts- und Landschaftsbild.  
 
Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels (Maßnah-
men zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel) 
Die geplante Gewerbegebietserweiterung betrifft ein Areal, das aufgrund der Höhenlage nicht 
von Hochwasser oder Überflutungen betroffen ist. In unmittelbarer Nähe gibt es keine Fließ-
gewässer, deren Wasserstand ansteigen und Schäden verursachen könnte. Nördlich außer-
halb des Plangebietes ist ein Graben vorhanden. 
Auf neuen Gewerbegrundstücken entstehen oftmals großflächige Hallenbauten und ausge-
dehnte Stellplätze sowie Lagerflächen, wodurch es i. d. R. zu kleinklimatischen Veränderun-
gen (Aufheizung) im Plangebiet kommt. Infolge des zu erwartenden weiteren Klimawandels 
werden sich diese Auswirkungen zukünftig verstärken. Mit Maßnahmen wie der Begrünung 
von Dachflächen kann dieser Entwicklung entgegengewirkt werden.  
 
Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 
Die geplante Nutzung als Gewerbegebiet und als neuer Feuerwehrstandort ist i. d. R. mit einer 
intensiven Flächenbeanspruchung und -versiegelung verbunden. Um das Gebiet effektiv nut-
zen zu können, steht für die Gemeinde nicht zur Diskussion, auf den neuen Siedlungsgrund-
stücken einschränkende Festsetzungen vorzunehmen; es wird eine GRZ von 0,8 festgesetzt. 
Es wird jedoch noch erörtert werden müssen, ob eine (teilweise) Begrünung von Dachflächen 
verbindlich geregelt wird.  
 
2.2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich der erheblichen 
  nachteiligen Umweltauswirkungen 

Eine vorrangige Zielsetzung ist der Schutz und die Abschirmung des östlich der Dorfstraße 
bestehenden Wohngebietes. Aufgrund des vergleichsweise geringen Abstandes zum Plange-
biet sind Schutzvorkehrungen erforderlich. Es wird als sinnvoll angesehen, mit den neuen Ge-
werbebauten und dem Feuerwehrgerätehaus zur Dorfstraße einen schützenden Abstand mit 
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Pufferfunktionen einzuhalten. Zudem sollte eine Schirm- und Schutzpflanzung insbesondere 
an der Dorfstraße umgesetzt werden.  

Zur B 202 wäre ebenfalls eine abschirmende Gehölzabpflanzung sinnvoll, die im ursprüngli-
chen B-Plan Nr. 10 bereits festgesetzt ist.  

Ansonsten wäre es wünschenswert, den naturschutzrechtlichen Ausgleich soweit wie möglich 
im Osterrönfelder Gemeindegebiet zu realisieren. Auf diese Weise würden nicht nur die Folgen 
für Natur und Landschaft an Ort und Stelle kompensiert, sondern z. B. den klimatischen Folgen 
der Gewerbegebietserweiterung etwas begegnet. Mit dem artenschutzrechtlich begründeten 
Ausgleich auf einem gemeindeeigenen, 24.728 m² großen Flurstück in der nahen Wehrau-
Niederung wird das realisiert: Dort werden zusätzlich zu dem Waldersatz an anderer Stelle 
Baum- und feldgehölzartige Pflanzungen umgesetzt und das Grünland wird noch weiter 
extensiviert.  

Eine vorrangige Zielsetzung ist der Schutz und die Abschirmung des östlich der Dorfstraße 
bestehenden Wohngebietes. Aufgrund des vergleichsweise geringen Abstandes zum Plange-
biet sind Schutzvorkehrungen erforderlich.  

Hinweise und Empfehlungen aus naturschutzfachlicher und landschaftspflegerischer 
Sicht zu dieser Bauleitplanung 
Die Schaffung von neuen Gewerbegrundstücken führt i. d. R. zu einer erheblichen Beanspru-
chung und Versiegelung von Bodenfläche; dem gilt es, soweit wie möglich entgegen zu wirken. 
Daher wird angestrebt, den Versiegelungsgrad von Bodenflächen zu reduzieren und z. B. Ab-
stellflächen für Pkw auf den privaten Grundstücken wasserdurchlässig auszubilden, z. B. 
durch Verwendung von sog. Sickerpflaster, Rasengitter, Schotterrasen oder Pflaster mit wei-
ten Fugen. Auf diese Weise kann die massive Bodenversiegelung zumindest in einigen Berei-
chen gemindert werden.  
Die Zurückhaltung des im neuen Gewerbegebiet anfallenden Regenwassers an Ort und Stelle, 
die Verdunstung und Versickerung des Oberflächen- und Dachflächenwassers nahe des Ent-
stehungsortes stellen wichtige Maßnahmen mit positiven Effekten für Natur und Landschaft 
dar.  
 
2.2.4 Planungsalternativen 

Die im Flächennutzungsplan der Gemeinde Osterrönfeld ausgewiesenen Gewerbeflächen 
weisen keine Reserven mehr auf: Es sind aktuell insbesondere für kleinere Gewerbe- und 
Handwerksbetriebe keine Grundstücke mehr vorhanden. Das von der Gemeinde Osterrönfeld 
mit dem B-Plan Nr. 31 überplante Gewerbegebiet auf der südlichen Seite der B 202 (ein inter-
kommunales Gewerbegebiet mit der Stadt Rendsburg zusammen) ist vorrangig für Gewerbe-
betriebe mit einem größeren Grundstücksflächenbedarf konzipiert, so dass kleinere Betriebe 
sowie das Handwerk dort keine Grundstücke finden. Daher möchte die Gemeinde an anderer 
Stelle Gewerbegrundstücke anbieten und schätzt das bisher unbebaute Areal im östlichen An-
schluss an den B-Plan Nr. 10 als geeignet an.  
Eine von der Gemeinde Osterrönfeld im Hinblick auf Gewerbegrundstücke beauftragte Stand-
ortalternativenprüfung bestätigt die Eignung des gewählten Standortes. Schließlich fanden 
sich im Rahmen dieser Alternativenprüfung keine Grundstücke mit deutlichen Vorteilen, so 
dass die Gemeinde an der Erweiterung des an der Walter-Zeidler-Straße gelegenen Gewer-
begebietes festhalten will. Im Rahmen der Standortsuche für das erforderliche Feuerwehr-
gerätehaus gibt es ebenfalls eine aktuelle Alternativenprüfung.  
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2.2.5 Störfallrelevanz (Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem   
  Bauleitplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu 
  erwarten sind) 

Nennenswerte Störfälle infolge der Erschließung und der späteren gewerblichen Nutzung auf 
den neuen Grundstücken bzw. infolge des neuen Feuerwehrstandortes können nach derzeiti-
gem Kenntnisstand ausgeschlossen werden. Soweit aktuell bekannt, werden sich keine Ge-
werbebetriebe ansiedeln, die im Hinblick auf Unfälle und Störfälle als besonders kritisch anzu-
sehen sind. Die Gemeinde Osterrönfeld wird durch die Grundstücksvergabe steuern, dass zu-
künftige Komplikationen infolge der Art der gewerblichen Nutzung unwahrscheinlich sind. In 
der Nähe existieren keine Still- und Fließgewässer, die als Biotopstrukturen besonders schutz-
bedürftig sind. Das Grundwasser jedoch ist nicht durch eine überlagernde wasserundurchläs-
sige Deckschicht geschützt. Durch Vorkehrungen wird verhindert, dass über das Vorflutge-
wässer oder andere Wege verschmutztes Wasser, Abwässer oder Schadstoffe in das Grund-
wasser gelangen.  
 
 
2.2.6 Eingriffsregelung 

Die Gegenüberstellung der vorhabenbedingten Eingriffsfolgen und der für den naturschutz-
rechtlichen Ausgleich erforderlichen landschaftspflegerischen Maßnahmen ist im 
Umweltbericht zum verbindlichen B-Plan, der 3. Änd. des B-Planes Nr. 10, ausgewiesen. 
 
 
 
3 Zusätzliche Angaben 

3.1 Wichtige methodische Merkmale der Umweltprüfung, Schwierigkeiten, Kenntnis-
lücken  

Die Ausgangssituation ist mit einer Kartierung der Biotoptypen, der als Wald einzustufenden 
Gehölzflächen, des übrigen Baumbestandes und der Flächenbeschaffenheiten erfasst wor-
den. Ein umfassender biologischer Fachbeitrag zur Berücksichtigung des Artenschutzes im 
Rahmen dieser Bauleitplanung liegt vor.  
Darüber hinaus liegt ein schalltechnisches Gutachten vor, das sich in erster Linie mit dem 
entstehenden Gewerbelärm sowie dem Verkehrslärm und den möglichen Folgen befasst. 
Kenntnislücken bestehen nicht.  
 
3.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen (auch im Hin-

blick auf die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen) 
Lt. § 4 c BauGB sind die Gemeinden aufgefordert, die erheblichen Umweltauswirkungen, die 
aufgrund der Durchführung des Bauleitplanes eintreten, zu überwachen. Ziel dieses Monito-
rings ist es, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln 
und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.  
In diesem Zusammenhang ist nach derzeitigem Kenntnisstand auf die Notwendigkeit hinzu-
weisen, die Lärmsituation im Bereich der östlichen benachbarten Wohngrundstücken jenseits 
der Dorfstraße bei begründetem Bedarf zu überprüfen.  
Das erweiterte Gewerbegebiet sowie der neue Feuerwehrstandort müssen – wie bisher im 
ursprünglichen B-Plan Nr. 10 vorgesehen – eingegrünt werden, um die Folgen dieses Sied-
lungsprojektes für das Orts- und Landschaftsbild abzumildern. Dieser Aspekt ist im Rahmen 
eines Monitorings zu überwachen.  
Im Rahmen eines Monitorings ist darüber hinaus zu überwachen, dass sich die externe Aus-
gleichsmaßnahme entsprechend dem formulierten Ziel entwickelt.  
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3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Gemeinde Osterrönfeld plant die Erweiterung des an der Walter-Zeidler-Straße befindli-
chen Gewerbegebietes in östliche Richtung bis an die Dorfstraße heran sowie an dieser Stelle 
den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses.  
Zu diesem Zweck stellt die Gemeinde Osterrönfeld die 12. Änderung des Flächennutzungs-
planes sowie die 3. Änderung des B-Planes Nr. 10 auf. Für diese gewünschte Erweiterung 
stehen u. a. Straßen- und Straßennebenflächen zur Verfügung, die die Bundesrepublik 
Deutschland als Baulastträger an die Gemeinde Osterrönfeld veräußert hat. Diese Flächen 
wurden infolge der Aufgabe der höhenfreien Anschlussstelle im Verlauf der B 202 nicht mehr 
benötigt, sind zurückgebaut und zwischenzeitlich rekultiviert worden. Auf bisherigen Rand-
flächen, die lange Zeit nicht genutzt worden sind, hat sich Wald entwickelt, der von dieser 
Maßnahme betroffen ist.  
Es bietet sich an, die freigewordenen Flächen dafür zu nutzen, benötigte Gewerbegrundstücke 
zu schaffen. Zudem besteht bei auf benachbarten Grundstücken existierenden Gewerbe-
betrieben Bedarf für eine Betriebserweiterung, wofür Fläche benötigt wird. Darüber hinaus will 
die Gemeinde Osterrönfeld das günstig gelegene Areal für den Neubau eines Feuerwehrge-
rätehauses nutzen.  

Weil der örtliche Flächennutzungsplan sowie der Osterrönfelder Landschaftsplan das über-
plante Gelände nicht für eine gewerbliche Nutzung vorsehen, ist die 12. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes erforderlich. Zudem muss der bestehende B-Plan Nr. 10 angepasst wer-
den; das erfolgt durch die 3. Änderung.  
Auf der gegenüberliegenden südlichen Seite der B 202 entsteht ein ausgedehntes Gewerbe-
gebiet; dabei handelt es sich um ein interkommunales Vorhaben. 

Diese Bauleitplanung wird durchgeführt, um einen neuen Standort für die Freiwillige Feuer-
wehr und um insbesondere verkehrsgünstig an der B 202 liegenden Gewerbebetrieben eine 
Erweiterungsmöglichkeit zu bieten. Das über den B-Plan Nr. 10 abgesicherte Gewerbegebiet 
an der Walter-Zeidler-Straße kann dadurch, dass die Gemeinde unmittelbar angrenzende Flä-
chen erworben hat, vergrößert werden. Zudem können sich andere Betriebe ansiedeln. Diese 
Gebietsausdehnung erfolgt in größerem Umfang zulasten von bisher ungenutzten Straßen-
nebenflächen, die durch Sukzession von Gehölzen eingenommen worden sind.  
Um eine optimale Erreichbarkeit aller Siedlungsbereiche und Gewerbeflächen im Gemeinde-
gebiet durch die Freiwillige Feuerwehr zu gewährleisten, erfolgt die Erschließung des neuen 
Areals aus östlicher Richtung von der Dorfstraße. 
Um eine gute Ausnutzungsmöglichkeit zu bieten, wird eine Überbaubarkeit auf den Grundstü-
cken von GRZ 0,8 festgesetzt. 

Die Ausgangssituation innerhalb des Plangeltungsbereiches lässt sich folgendermaßen um-
reißen: Das von Straßen und bestehenden Gewerbegrundstücken umschlossene Areal stellt 
eine Restfläche dar, die großenteils lange ungenutzt war, so dass sich durch Sukzession ein 
Waldbestand etablieren konnte. An der Vegetation und den urig gewachsenen Bäumen (ins-
besondere Eichen) ist zu erkennen, dass auf einem großen Teil des Geländes eine Gehölz-
entwicklung durch Sukzession stattgefunden hat; soweit erkennbar sind im westlichen Plan-
gebietsteil keine oder kaum Gehölzpflanzungen durchgeführt worden. Insbesondere die west-
liche waldartige Gehölzfläche vermittelt einen naturnahen Eindruck und ist von Stieleiche do-
miniert. Die östliche Teilfläche innerhalb des inzwischen zurückgebauten Straßenohrs war ur-
sprünglich von Straßenflächen umgeben und wurde vollständig als Gehölzfläche angelegt.  
Ehemalige Fahrbahnflächen, die rekultiviert worden sind, und straßenbegleitende Rand-
streifen stellen sich aktuell wiesenartig dar. 
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Damit die Gewerbeansiedlung möglich wird und der neue Feuerwehrstandort geschaffen wer-
den kann, muss die ca. 1,86 ha große Waldfläche beseitigt werden. Diese sog. Waldumwand-
lung führt zu der Verpflichtung, einen Ersatzwald an anderer Stelle in dem Flächenverhältnis 
1 : 2 anzulegen bzw. auf ein geeignetes Ökokonto zuzugreifen, um der Ausgleichsverpflich-
tung gerecht zu werden. 
Der übrige Ausgleich, insbesondere die sich aus dem Artenschutzrecht ergebende Kompen-
sation wird in unmittelbarer Nähe auf einem gemeindeeigenen ca. 2,47 ha großen Flurstück 
an der nahen Wehrau im Hoheitsbereich der Gemeinde Osterrönfeld erbracht.  
Die sich aus dem Artenschutzgutachten ergebenden Verpflichtungen zur Eingriffsvermeidung, 
-minderung und dem Ausgleich werden berücksichtigt.  
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Diese Begründung wurde am ………………… gebilligt durch 
 
den Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Osterrönfeld. 
 
 
 
 
 
 
Osterrönfeld, den ……………..…. 
 
 
Gemeinde Osterrönfeld 
 
 
 
 
 
 
……………..……………………………  ……………..……………………….. 

        Bürgermeister           Siegel 
 
 
 
 

Aufgestellt:      Kiel, den 07.11.2025 
 
 
 


